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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:
69        Umweltamt

Betreff:
Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße - Verfahren nach § 13a 
BauGB
hier:
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren
b) Satzungsbeschluss

Beratungsfolge:
18.06.2024 Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität
19.06.2024 Bezirksvertretung Hagen-Nord
20.06.2024 Ausschuss für Stadt-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung
27.06.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der öffentlichen und 
der privaten Belange die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten 
Anregungen zurück bzw. entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden 
Stellungnahmen der Verwaltung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. Die Sitzungsvorlage 
wird Bestandteil des Beschlusses und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift.

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu 
diesem Beschluss gehörenden Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) – Verfahren nach § 
13a BauGB gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung als Satzung. 
Dem Bebauungsplan ist die Begründung vom 21.05.2024 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 
beigefügt und sie ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift.

Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung 
Buschstraße – Verfahren nach § 13a BauGB liegt im Stadtbezirk Nord, in der 
Gemarkung Boele und umfasst in der Flur 11 die Flurstücke 666 (tlw.), 794 und 795 
und einen Teil des Flurstücks 356 in der Flur 12. Der Planbereich liegt östlich der 
Hagener Straße und grenzt im Norden an die Grundstücke der Wohnbebauung an 
der Pappelstraße und an die Pappelstraße selbst, im Osten an die Wohnbebauung 
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im Bereich der Baurothstraße und an die Grundstücke Buschstraße 15 – 17 
(Stichstraße), im Süden an die Buschstraße und die Grundstücke der 
Wohnbebauung Buschstraße 9 – 11 und im Westen an die Bebauung an der 
Buschstraße 7b - 7e (Stichstraße). 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan zu 
entnehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:500 ist Bestandteil des Beschlusses.

Nächster Verfahrensschritt:
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen.
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Kurzfassung

Als Ergänzung zur vorhandenen Siedlungsstruktur und im Sinne des bestehenden 
Bedarfs, wird die Bebauung des Plangebiets mit 10 Einfamilienhäusern auf 
Grundstücken mit einer Mindestgröße von 400 m² vorgesehen. Im Eingangsbereich, 
im Süden des Baugebietes ist auf einem ca. 1.000 m² großen Grundstück ein 
Baufeld für ein Wohnhaus mit ca. 5 Wohneinheiten vorgesehen.   Mit Beschluss 
dieser Vorlage und der Veröffentlichung des vom Rat der Stadt Hagen gefassten 
Satzungsbeschlusses wird das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen.

Begründung

Ziel und Zweck der Planung

Im Planbereich soll eine attraktive, aufgelockerte Bebauung in einer integrierten Lage 
entstehen. Geplant sind ca. 10 Einfamilienhäuser auf Grundstücken mit einer 
Mindestgröße von 400 m². Im Eingangsbereich, im Süden des Baugebietes ist auf 
einem ca. 1.000 m² großen Grundstück ein Baufeld für ein Wohnhaus mit ca. 5 
Wohneinheiten vorgesehen. Die Erschließung der Wohnbebauung soll über die 
Buschstraße erfolgen und als Stichstraße mit Wendemöglichkeit ausgeführt werden. 
Darüber hinaus sind im nördlichen Bereich des Baugebietes, an der Pappelstraße,10 
Garagen geplant.

Die Planung trägt dem Ziel der Nachverdichtung der Bodenschutzklausel gemäß § 
1a Abs. 2 BauGB Rechnung. Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiraum sollen 
demnach die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung haben. Darüber hinaus entspricht die Planung 
den Empfehlungen der Hagener Wohnungsmarktstudie und des 2019 vom Rat der 
Stadt Hagen beschlossenen Handlungskonzeptes Wohnen. Im aktuellen 
Handlungskonzept wurde nochmals betont, dass der Hagener Wohnungsmarkt 
weiterhin einer zukunftsfähigen Neubautätigkeit bedarf und Neubau in integrierten 
Lagen eine wichtige Rolle in der zielgruppengerechten Deckung der Nachfrage 
einnimmt.

Ziel des Bebauungsplans Nr. 7/20 ist die Förderung der Innenentwicklung sowie die 
Steuerung der Gestaltung dieses neuen Wohngebiets. Aus städtebaulichen Gründen 
wird mit dem Bebauungsplan Nr. 7/20 ein qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt. 

Es werden verschiedene Festsetzungen und Gestaltungsvorschriften getroffen, um 
die bauliche Ausnutzung und Gestaltung des Plangebiets zu steuern. Ein 
besonderes Augenmerk gilt dabei dem Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung.

Folgende Inhalte sind in den Bebauungsplan aufgenommen worden:
 Errichtung von Solaranlagen oder von Anlagen für die Erzeugung, Nutzung 

oder Speicherung von Strom und/oder Wärme aus anderen erneuerbaren 
Energien

 Begrünung von Flachdächern der Hauptgebäude sowie der Garagen und 
Carports
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 Fassadenbegrünung der Garagenzeile
 Pflanzung von mehreren, heimischen Bäumen oder Sträuchern auf den 

Grundstücken und im Straßenraum
 Begrünung von Vorgärten bzw. Ausschluss von Schottergärten
 Reduzierung des Versiegelungsgrades der Grundstücke durch Ausschluss 

von Stellplätzen und Garagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen

Verfahrensablauf

Mit Beschluss des Rates vom 10.12.2020 wurde das Bebauungsplanverfahren Nr. 
10/20 eingeleitet. Der Beschluss wurde am 18.12.2020 öffentlich bekanntgemacht. 
Die anschließende Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 
fand in der Zeit vom 11.01.2021 bis einschließlich 22.01.2021 statt.

Der Rat der Stadt Hagen hat am 14.12.2023 die Veröffentlichung im Internet und 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes beschlossen. Der Beschluss wurde am 
22.12.2023 ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Die Veröffentlichung im Internet 
der Planung und die gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange erfolgten in der Zeit vom 08.01.2024 bis einschließlich 
16.02.2024.

Planungsrechtliche Vorgaben

Regionalplanung
Im Regionalplan Ruhr befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
innerhalb eines allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB). 

Flächennutzungsplan
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist die Fläche als 
Wohnbaufläche dargestellt. Eine Berichtigung des Flächennutzungsplans im 
Anschluss an das Bebauungsplanverfahren ist daher nicht erforderlich. Die Art der 
Flächennutzung (Wohnbaufläche) stimmt mit der des Bebauungsplanes überein. Der 
Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Verbindliche Bauleitplanung
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans. Es liegt auch nicht im Geltungsbereich städtebaulicher oder 
sonstiger Satzungen nach Baugesetzbuch.

Zu a)
Ergebnis der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 
Im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit ist eine Stellungnahme eingegangen.

1. Bürger*in, 58093 Hagen, 27.01.2021
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Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB

I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung:
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ist eine Stellungnahme eingegangen.

1. Bürger*in, 58093 Hagen, 19.01.2024

II. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange:
Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen:

1. LWL-Archäologie für Westfalen, 31.01.2024
2. Stadt Hagen, Untere Denkmalbehörde, 02.02.2024 
3. Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, Fachbereich Entwässerungsplanung, 

Grundstücksentwässerung und Kanaldatenbank, 02.02.2024 – keine 
Bedenken oder Anregungen

4. ENERVIE Vernetzt GmbH, Technischer Service, 15.02.2024
5. Stadt Hagen, Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster, 

15.02.2024 – keine Bedenken oder Anregungen
6. Stadt Hagen, Umweltamt, 16.02.2024

Alle eingegangenen Stellungnahmen werden in der Abwägungstabelle aufgeführt 
und mit einem Beschlussvorschlag versehen.

Anpassungen im Bebauungsplan und in der Begründung

 Ergänzung einer Versorgungsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 aufgrund der 
Stellungnahme der Enervie in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer. 

 Aktualisierung/ Anpassung der Hinweise zum Bebauungsplan

Die oben genannten Anpassungen erfolgten aufgrund von Stellungnahmen und 
führen nicht zu neuen oder stärkeren Berührung von Belangen. Eine erneute 
Offenlage ist nicht erforderlich.

Zu b)

Folgt der Rat der Stadt dem Beschlussvorschlag dieser Verwaltungsvorlage, wird der 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung 
dieses Beschlusses tritt der Bebauungsplan in Kraft und das 
Bebauungsplanverfahren ist abgeschlossen.

Bestandteile der Vorlagendrucksache

 Übersichtsplan des Geltungsbereiches
 Begründung zum Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße 

- Verfahren nach § 13a BauGB vom 21.05.2024
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 Abwägungstabelle der im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

 Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren

Anlagen der Beschlussvorlage
Folgende Unterlagen können im Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. 
Bürgerinformationssystem und als Original in der jeweiligen Sitzung eingesehen 
werden:

 Artenschutzprüfung Stufe I, ILS Essen GmbH, Mai 2018
 Versickerungsuntersuchungen, Halbach + Lange, Ingenieurbüro für 

Grundbau, Bodenmechanik und Umwelttechnik GmbH, April 2022
 Lärmimmissionsgutachten, Ing.-Büro für Akustik und Lärm-Immissionsschutz 

Buchholz Erbau-Röschel Horstmann, 2023

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

X keine Auswirkungen (o)

Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten:
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Berücksichtigung von 
Klimaaspekten mit gesetzlichem Auftrag vorgeschrieben. Um Vorhaben hinsichtlich 
der Klimarelevanz zu optimieren und negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, 
werden in dem Bebauungsplan Festsetzungen zum Klimaschutz- und zur 
Klimaanpassung aufgenommen, die Treibhausgase reduzieren, Klimafolgen 
abmildern und/oder Treibhausgase kompensieren.

Eine gesonderte Prüfung zu den Auswirkungen auf den Klimaschutz und die 
Klimafolgenanpassung ist somit bei der Vorlagenerstellung i. R. von 
Bauleitplanverfahren nicht notwendig.

Finanzielle Auswirkungen
X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. Erik O. Schulz gez. Henning Keune
Oberbürgermeister Technischer Beigeordneter

gez. Dr. André Erpenbach
Beigeordneter 
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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Drucksachen Nr. 0462/2024

Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße
Verfahren nach § 13 a BauGB
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Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße
Verfahren nach § 13a BauGB

Maß der baulichen Nutzung
( § 9 Abs.1  Nr.1 BauGB  sowie § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl   (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

o Offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 11 und  Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Höhe baulicher Anlagen in .... m über einem Bezugspunkt 
- als Höchstmaß
GH    Gebäudehöhe

Die tatsächlich überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich unter Berück -
sichtigung der Vorschriften über Abstandsflächen (§ 6 BauONRW).
Im Einzelfall darf jedoch der bebaubare Grundstücksanteil der Baugrundstücke (die
zulässige Grundfläche) entsprechend dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung
nicht überschritten werden.

Zweckbestimmung :

Fuß- und Radweg

(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

Zeichenerklärung
Festsetzungen    (§ 9 Abs. 1, 2, 3  und 7 BauGB)

Zweckbestimmung :

Bauweise - Baulinien - Baugrenzen

FD Flachdach

Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung
(§ 9 Abs. 4 BauGB  i.V.m.  § 86 Abs.1 Nr. 1 BauONRW)

E

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise, die Stellung der baulichen
Anlagen und die äußere Gestaltung nach § 86  BauONRW sind, soweit sie festgesetzt
werden, in einer Nutzungsschablone dargestellt.

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO) siehe textliche Festsetzung 1, 2, 4, 5, 6

Verkehrsberuhigter Bereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen
an die Verkehrsflächen     (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 und  Abs. 6  BauGB)

minimale und maximale Höhe der Oberkante Fertig-
fußboden (OKFF) im Erdgeschoss über der Oberkante
des angrenzenden, dem Baugrundstück vorgelagerten
öffentlichen Erschließungsweges in Meter (m)

F+RW

III

WA

Art der
baul. Nutzg.

Grundfl.-
zahl

Zahl der
Vollgesch.

z. B.

0,4
WA 1 II

Gebäude-
höhe

Bauweise

GH max.
6,50 m

E

OKFF

OKFF
0,2 - 0,5 m

min. - max.
Höhe OKFF

Dachform FD

GH6,50 m 

0,4

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Elektrizität

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 12 BauGB)

Zweckbestimmung bzw. Anlagen und Einrichtungen:

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
( § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25  und  Abs. 6  BauGB)

Anpflanzen: Bäume

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 4 und 22 BauGB)

St Stellplätze

Ga Garagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes
(§  9  Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines 
Baugebietes
(z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs.  5 BauNVO)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen  und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25  und  Abs. 6  BauGB)                               (siehe textliche Festsetzung 2,3)

Zweckbestimmung :

Diese Darstellung entfällt, wenn die Abgrenzung mit einer
Begrenzungslinie der Verkehrsfläche zusammenfällt. Diese
Abgrenzungen gelten auch für die Gestaltungsvorschriften.

Vorhandene Gebäude

Vorhandene Böschung

Flurstücksgrenze mit Vermarkung

Mauer

Geplanter Entwässerungskanal (unterirdisch)

Baum vorhanden

Baum  vorhanden

Gepl.  Fuß- und Radweg i. d. öffentlichen Grünfläche

Bestand und sonstige Darstellungen
                                                (keine Festsetzungen)
Bemerkung
Die verwendeten Zeichen und Signaturen entsprechen, soweit nicht besonders dargestellt, dem
ALKIS-Signaturen-Katalog NRW

Baum geplant

Sonstige Festsetzungen

(§ 9 Abs. 5  BauGB)

Kennzeichnungen

Umgrenzung der Flächen mit Verdacht
auf umweltgefährdenden Stoffe (Kampfmittel)

§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6   BauGB)                  (siehe Kennzeichnung Kampfmittel)

siehe textliche Festsetzung

vorh. Geländehöhe147,15

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 15 und  Abs. 6  BauGB)

Grünflächen (öffentlich)

Zweckbestimmung :

Straßenbegleitgrün

1

Textliche Festsetzungen
Für das gesamte Plangebiet gilt:

Zulässigkeit von Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe sowie Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen sind nicht zulässig.

Flächen für Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze und Garagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Im Vorgarten - Bereich  zwischen Erschließungsfläche und Hauptgebäude
(Haupteingangsseite) - sind Stellplätze, Carports und Garagen unzulässig.

Im WA 1 müssen Carports und Garagen im Bereich ihrer Einfahrten zur
Straßenbegrenzungslinie einen Mindestabstand von 5,0 m einhalten.

Nebenanlagen mit Ausnahme von Müllbehälterstandplätzen und
Fahrradabstellanlagen sind im Vorgarten unzulässig. Zu öffentlichen
Verkehrsflächen müssen Nebenanlagen einen Mindestabstand von 1,0 m
einhalten.

Telekommunikations- und sonstige Versorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Die Führung von Telekommunikations- und sonstigen Versorgungsleitungen
hat unterirdisch zu erfolgen.

Maßnahmen zum Überflutungsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)

Sämtliche Gebäudeöffnungen müssen mindestens 20 cm über dem an das
Gebäude anschließenden Gelände liegen. Dies gilt für das Hauptgebäude
einschließlich der Nebengebäude, die mit diesem verbunden sind.

Können die festgesetzten 20 cm in begründeten Fällen nicht oder nur mit
sehr hohem Aufwand eingehalten werden, können andere geeignete
Objektschutzmaßnahmen in Abstimmung mit dem WBH vorgenommen
werden.

Solarnutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)
Auf den Hauptgebäuden sind Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder
Speicherung von Strom und/oder Wärme aus Solarenergie zu errichten. Von
der Festsetzung kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn
nachweislich Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von
Strom und/oder Wärme aus anderen erneuerbaren Energien installiert
werden.

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die Vorgärten - Bereich zwischen Erschließungsfläche und Hauptgebäude
(Haupteingangsseite) - sind bis auf die notwendige Zuwegung zum Gebäude
zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
Befestigte oder bekieste Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie als
notwendige Zuwegung zum Gebäude dienen und sich in ihrer Ausdehnung
auf das für eine übliche Benutzung angemessene Maß beschränken.

Für die Bepflanzung der Baumbeete im Straßenraum sind Bäume der
folgenden Arten zu verwenden:
Pflanzliste Straßenbäume
- Spitz-Ahorn (Acer platanoides 'Cleveland')
- Hainbuche (Carpinus betulus 'Frans Fontaine')
- Blumen-Esche (Fraxinus ornus); Hochstamm 3xv, 16-18

Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter,
heimischer Baum oder Großstrauch zu pflanzen:
Abgänge jeglicher Art sind gleichartig und gleichwertig innerhalb eines
Jahres nachzupflanzen.

Pflanzliste Gartenbäume/Großsträucher

- Feldahorn (Acer campestre), Hochstamm, 3xv, 14-16
- Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata), Solitär, 3xv, 150-200
- Kornelkirsche (Cornus mas), Strauch, 3xv, im Container, 100-125
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Solitär, 3xv, 150-200
- Eberesche (Sorbus aucuparia), Hochstamm, 3xv, 14-16

Kletterpflanzen:
Italienische Waldrebe (Clematis viticella) Alpen-Waldrebe (Clematis alpina)
Kletterrosen Immergrüne Kriechspindel (Euonymus fortunei radicans)

Sträucher
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Ribes alpinum 'Schmidt' Alpen-Johannisbeere Rosa
div. Strauch-Rosen, Wild-Rosen
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Bodendecker / Niedrige Gehölze für flächige Bepflanzung
Deutzia gracilis Maiblumenstrauch
Euonymus fortunei 'Coloratus' Kletter-Spindelstrauch
Hedera helix Efeu
Lonicera pileata Heckenkirsche
Rosa div. Bodendecker-Rose (diverseSorten)

Stauden:
Frühlings-Fingerkraut (Potentilla verna)
Weidenblatt-Rindsauge (Buphthalmum salicifolium)
Tauben-Skabiose (Skabiosa columbaria)
Kleine Eberwurz (Carlina vulgaris)
Heil-Ziest (Betonica officinalis)

Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Im allgemeinen Wohngebiet wird die maximale Gebäudehöhe der
Gebäudehöhe (höchster Punkt des Gebäudes bei Oberkante Dachhaut /
Attikaabschluss in Metern festgesetzt.
Der untere Bezugspunkt ist die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) im
Erdgeschoss. Die OKFF wird über der Oberkante der dem Baugrundstück
zugeordneten öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt. Gemessen wird im
rechten Winkel, ausgehend von der Mitte der Verkehrsfläche zugewandten
Gebäudefront, zu dem betreffenden Fahrbahnrand. In Fällen, in denen keine
Verkehrsfläche im rechten Winkel vor der Mitte der Gebäudefront liegt, ist die
nächstgelegene Fahrbahnrandhöhe der zugeordneten Verkehrsfläche
maßgebend.

Überbaubare Grundstücksflächen
Ebenerdige Terrassen dürfen die hintere Baugrenze um maximal 2,00 m
überschreiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO).
Garagen und Carports sind im Plangebiet außerhalb der überbaubaren
Grundstücksf lächen nur innerhalb der Flächen für Garagen zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO).

Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Alle Flachdächer der Hauptgebäude sowie die Dächer der Garagen und
Carports sind flächendeckend zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und zu
pflegen. Die Substratstärke muss mindestens 20 cm betragen. Hiervon
ausgenommen sind Bereiche technisch notwendiger Dachaufbauten und
Aufzüge.

Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur im Bereich der Nebenanlage max. 10
Garagen zulässig. Stellplätze und Carports sind unzulässig. Die Garagen
sind den Grundstücken, Gem. Boele; Flur 11; Flurstücke 665 und 666,
zugeordnet.
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Textliche Hinweise
Für das gesamte Plangebiet gilt:

Bodendenkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder
naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen
und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle
Olpe (Tel.: 02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen.
Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn
nicht die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die
Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§
16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder
dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines
Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet
werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des
Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung
weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind
(§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

Bodenschutz
Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) in Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat,
dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.
Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden
sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen
Bodenveränderungen auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere
Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 1 LBodSchG unverzüglich zu
verständigen. In diesem Fall behält sich die Untere Bodenschutzbehörde
weitere Auflagen vor.

Einsehbarkeit von DIN - Vorschriften
Soweit in diesem Bebauungsplan auf DIN-Vorschriften Bezug genommen
wird, können diese bei Bedarf beim Fachbereich Geoinformation und
Liegenschaftskataster der Stadt Hagen eingesehen werden.

Kampfmittel

Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
Die rückwärtige Fassadenfläche der Garagenzeile ist mit Gehölzen bzw. mit
Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen. Je 2 m Wandlänge ist mindestens
eine Pflanze zu verwenden.
Die Pflanzungen sind gemäß der guten fachlichen Praxis auszuführen,
dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Entlang des Fuß- und Radweg ist die zeichnerisch festgesetzte Fläche
"Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün" mit
standortgerechten Sträuchern, Bodendeckern und sonstigen Bepflanzungen,
gemäß der Pflanzliste, zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 ist maximal 1 Wohneinheit  je
Wohngebäude zulässig.
In dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind maximal 5 Wohneinheiten
zulässig.

Mindestgrundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Mindestgröße der Grundstücke im Allgemeinen Wohngebiet WA 1
beträgt 400 m²
Die Mindestgröße der Grundstücke im Allgemeinen Wohngebiet WA 2
beträgt 1.000 m²

Örtliche Gestaltungsvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO
NRW 2018)

Für das gesamte Plangebiet gilt:

Gebäudefassaden
Gebäudefassaden sind in hellen Farbtönen zu gestalten. Grelle,
fluoreszierende und spiegelnde Oberflächen sind an Gebäudefassaden
unzulässig.

Satellitenempfangsanlagen
Satellitenempfangsanlagen sind an Gebäudefassaden unzulässig. Im
Dachbereich ist maximal eine Anlage pro Gebäude zulässig.

Klimageräte
Klimageräte, Klimaanlagen u. ä. technische Geräte sind im Vorgarten
unzulässig.

Ausnahmsweise können Klimageräte, Klimaanlagen u. ä. technische Geräte
im Vorgarten zugelassen werden wenn sie dauerhaft eingegrünt oder
alternativ anderweitig verdeckt werden.

Einfriedungen
Im allgemeinen Wohngebiet sind nicht lebende Einfriedungen in Form von
Mauern, Flechtzäunen u. ä. in den Vorgärten unzulässig. Zulässig sind
lediglich lebende Einfriedungen nicht höher als 1,0 m über der Oberkante der
dem Baugrundstück zugeordneten öffentlichen Verkehrsfläche in Form von
Hecken, Sträuchern u. ä.

Müllbehälterstandplätze
Sämtliche sich außerhalb des Gebäudes befindenden
Müllbehälterstandplätze sind in Form einer Pergola oder Rankkonstruktion
unter Verwendung von Rank- und/oder Kletterpflanzen oder einer Hecke
dauerhaft einzugrünen.

Dachgestaltung
Aufgeständerte Solaranlagen auf Flachdächern sind bis zu einer Höhe von
1,5 m, gemessen von der Oberkante Dachhaut, zulässig.
Flachdächer sind mit einer Dachneigung von maximal 5° auszubilden.

Stellplätze
Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind je Wohneinheit 2 private Stellplätze
nachzuweisen. Die Aufstellflächen vor den Garagen werden als
Stellplatzfläche mit angerechnet.
Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Stellplätze gemäß § 12 Abs. 6
BauNVO außerhalb der Nebenanlage und festgesetzten Flächen für
Nebenanlagen ausgeschlossen.
Ausnahmsweise können Behindertenstellplätze außerhalb der festgesetzten
Fläche für Stellplätze zugelassen werden.

Staffelgeschoss
Das oberste Geschoss über den zwei Vollgeschossen (WA 2) ist mit einem
Flachdach auszubilden. Das Dachgeschoss (Nicht-Vollgeschoss) über den
zwei Vollgeschossen muss an allen gegenüberliegenden Seiten mindestens
1,0 m von der Fassade des darunterliegenden Vollgeschosses
zurückspringen.

Kennzeichnungen
(§ 9 Abs. 5 BauGB)
Kampfmittel

Für die mit der Y-Linie gekennzeichneten Flächen (Bombardierungsflächen)
existiert ein Verdacht auf Kampfmittel. Für die zu bebauenden Flächen und
Baugruben im Bereich der Bombardierung ist eine Sondierung beim
Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Hagen zu
beantragen. Zu beachten ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe auf Flächen
mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr.
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Liegenschaftskataster der Stadt Hagen eingesehen werden.

Kampfmittel
Für die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, die nicht als
Bombardierungsflächen gekennzeichnet sind, verbleibt ein Restrisiko einer
Kampfmittelbelastung, weil das Vorhanden-sein von Kampfmitteln nie völlig
ausgeschlossen werden kann. Insbesondere bei Erdeingriffen ist deshalb mit
besonderer Vorsicht vorzugehen. Weist bei Durchführung des Bauvorhabens
der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden
verdächtige Gegen-stände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen
und die zuständige Polizeidienststelle oder der Fachbereich Öffentliche
Sicherheit und Ordnung der Stadt Hagen sofort zu verständigen.

Überflutungsschutz
Bei der Modellierung des Baugeländes ist in Abhängigkeit von der
Topografie darauf zu achten, dass die Fließwege des oberflächig
abfließenden Regenwassers nicht durch die geplanten Gebäude gänzlich
unterbrochen werden, um einen Aufstau vor dem Gebäude bzw. den
Gebäudeöffnungen zu vermeiden.
Eine Voraussetzung für einen funktionierenden Überflutungsschutz ist der
Einbau der erforderlichen Schutzeinrichtungen gegen einen Rückstau aus
der Kanalisation unter Beachtung der Rückstauebene (Rückstauverschlüsse,
Hebeanlagen etc.).
Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände
zu planen und zu bauen. Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen
zum Schutz von Gebäuden der öffentlichen Misch- und
Schmutzwasserkanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich
Kellerschächte sind daher so abzudichten, dass diese Abdichtung auch ohne
Drainage auf Dauer funktioniert.
Weitere Informationen sind der Homepage des WBH zu entnehmen.

Artenschutz
1. Fledermäuse: Der Abbruch der Gebäude sowie die Rodung der Bäume ist
während der Wintermonate, also außerhalb der potenziellen Anwesenheit
der Tiere im Plangebiet, zumeist zwischen November und März geboten. Die
Zeiten sind witterungsabhängig und nach Begutachtung der Gebäude
festzulegen. Darüber hinaus können dann Empfehlungen für den Bauablauf
(z. B. Entfernen von Dachziegeln, Fassadenverkleidungen) gegeben werden.

Abbrucharbeiten sind in der Zeit von frühestens Anfang August bis Anfang
April außerhalb der Brutzeit von Hausrotschwanz und Mauersegler möglich.
Sollte von den Zeiten abgewichen werden, so sind die Gebäude vorher von
einer ökologischen Baubegleitung auf aktuelle Brutvorkommen zu
untersuchen. In diesem Rahmen können die Abbruchzeiten angepasst
werden.
Insektenfreundliche Beleuchtung
Zum allgemeinen Schutz von Insekten, die die Nahrungsgrundlage für
Fledermäuse und Vögel darstellen, ist die Außenbeleuchtung mit
insektenfreundlichen Leuchtkörpern (warmweißes, UV-freies Licht mit
geringen Blauanteilen, Farbtemperatur max. 3000 Kelvin) auzustatten.
Natriumdampf-Niederdrucklampen sowie LED-Lampen warmweißer
Lichtfarbe locken beispielsweise um bis zu 80 Prozent weniger Insekten an
als herkömmliche Lampen (BUND 2003). Einen Überblick über empfohlene
Leuchtmittel und deren Auswirkungen auf Insekten bietet beispielsweise der
Flyer „Insektenfreundliche Leuchtmittel“ des BUND Landesverbandes
Schleswig-Holstein (BUND o. J.). Die Broschüre „Vogelfreundliches Bauen
mit Glas und Licht“ (SCHMID et al. 2012) informiert über weitere
Lösungsmöglichkeiten. Demnach sind geschlossene Gehäuse ohne
Fallenwirkung zu verwenden, deren Material sich nicht über 60 °C erhitzt und
anfliegende Tiere somit nicht tötet. Von einer Verringerung der
Lichtverschmutzung profitieren insbesondere lichtempfindliche Arten wie z.
B. Fledermäuse. Hierfür ist auf eine gezielte Ausrichtung des Lichtpegels
nach unten und eine Abschirmung der Leuchtquellen zur Seite sowie nach
oben zu achten. Eine niedrige Anbringung reduziert zusätzlich die
Abstrahlung von Licht in die Umgebung. Die Außenbeleuchtung ist auf das
tatsächlich erforderliche Maß zu minimieren; eine nächtliche
Dauerbeleuchtung ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße
Verfahren nach § 13 a BauGB
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1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH UND DERZEITIGE SITUATION  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße – 

Verfahren nach § 13a BauGB liegt im Stadtbezirk Nord, in der Gemarkung Boele und umfasst 

in der Flur 11 die Flurstücke 666 (tlw.), 794 und 795 und einen Teil des Flurstücks 356 in der 

Flur 12. Der Planbereich liegt östlich der Hagener Straße und grenzt im Norden an die Grund-

stücke der Wohnbebauung an der Pappelstraße und an die Pappelstraße selbst, im Osten an 

die Wohnbebauung im Bereich der Baurothstraße- und an die Grundstücke Buschstraße 15 – 

17 (Stichstraße), im Süden an die Buschstraße und die Grundstücke der Wohnbebauung 

Buschstraße 9 – 11 und im Westen an die Bebauung an der Buschstraße 7b - 7e (Stichstraße). 

Der genaue Geltungsbereich ist dem Bebauungsplan zu entnehmen. 

Das Plangebiet stellt sich derzeit im überwiegenden Teil als Grünfläche (Wiese) dar, die ehe-

mals Teil einer landwirtschaftlichen Nutzung war. Im südlichen Bereich, an der Buschstraße, 

sind noch ein Wohngebäude sowie eine Scheune erhalten. Die Gebäude stehen leer und sol-

len im Zuge der Planung abgebrochen werden. Im nördlichen Planbereich ist die Fläche durch 

Büsche zur Pappelstraße hin abgeschirmt. Die zentrale Freifläche wird als Grünland (Mäh-

wiese) genutzt. 

Innerhalb des Straßenumrings Hagener Straße, Pappelstraße, Baurothstraße und Busch-

straße ist der Planbereich hauptsächlich von Wohnbebauung umgeben. Westlich der geplan-

ten Bebauung befindet sich an der Hagener Straße, Ecke Pappelstraße eine Tankstelle. Au-

ßerdem sind mit dem Chemischen Untersuchungsamt, dem Eichamt und dem Zentralen 

Mahn- und Vollstreckungsgericht in direktem Umfeld mehrere öffentliche Einrichtungen vor-

handen. Südlich befindet sich der Hauptsitz des Sanitätshauses Riepe im Bereich zwischen 

der Busch- und der Knippschildstraße.  

Die Geschossigkeit des Baubestandes im Umfeld der geplanten Wohnbebauung wird domi-

niert durch eine zweigeschossige Bebauung. Im Bereich der Hagener Straße sind ein dreige-

schossiges und ein Gebäude mit sechs Vollgeschossen vorhanden.  

Die Bebauung zeichnet sich durch eine Mischung aus Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern 

aus. Wobei die Mehrfamilienhäuser insbesondere östlich der Planfläche den Baubestand do-

minieren.  

Geschäfte des täglichen Bedarfs, Arztpraxen sowie weitere Dienstleistungen finden sich zum 

einen im Bereich des Einkaufszentrums an der Pappelstraße Ecke Helfer Straße und zum 

anderen entlang der Boeler Straße. Dabei ist die Erreichbarkeit der Geschäfte durch die Nähe 

zu mehreren Buslinien auch ohne PKW als gut zu bezeichnen. 
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2 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG  

Ziel der Planaufstellung ist die Innenbereichsentwicklung eines bereits vorhandenen Wohn-

siedlungsbereichs.  

Die Planung trägt dem Ziel der Nachverdichtung der Bodenschutzklausel gemäß § 1a Abs. 2 

BauGB Rechnung. Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiraum sollen demnach die Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-

wicklung haben. Darüber hinaus entspricht die Planung den Empfehlungen der Hagener Woh-

nungsmarktstudie und des 2019 vom Rat der Stadt Hagen beschlossenen Handlungskonzep-

tes Wohnen. 

In der Wohnungsmarktstudie für Hagen aus dem Jahr 2016 wird für die Stadt Hagen prognos-

tiziert, dass in Zukunft weiterhin Nachfrage nach Flächen für den Wohnungsneubau bestehen 

wird. Das hat unter anderem das Programm ‚100 Einfamilienhäuser-Grundstücke‘ gezeigt. Die 

Neubautätigkeit wird sich in Zukunft zu zwei Drittel auf das Segment der Einfamilienhäuser 

und zu einem Drittel auf das Segment der Mehrfamilienhäuser aufteilen. Im Handlungskonzept 

Wohnen der Stadt Hagen aus dem Jahr 2019 erfolgt ebenfalls die Empfehlung zur Ausweisung 

neuer und attraktiver Neubaugebiete.  

Ziel des Bebauungsplans Nr. 7/20 ist die Förderung der Innenentwicklung sowie die Steuerung 

der Gestaltung dieses neuen Wohngebiets. Aus städtebaulichen Gründen wird mit dem Be-

bauungsplan Nr. 7/20 ein qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt. Es werden verschiedene 

Festsetzungen und Gestaltungsvorschriften getroffen, um die bauliche Ausnutzung und Ge-

staltung des Plangebiets zu steuern. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Klimaschutz 

und der Klimafolgenanpassung. 

3 PLANVERFAHREN UND PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN  

3.1 PLANVERFAHREN 

Der Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße– Verfahren nach § 13a 

BauGB wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufge-

stellt. Die Bedingungen zur Anwendung dieses Verfahrens werden erfüllt: 

- Das Planverfahren ist als Maßnahme zur Nachverdichtung einzustufen. 

- Das Plangebiet hat eine Fläche von insgesamt ca. 7.800 m². Die zulässige Grundflä-

che, die sich aus der festgesetzten Grundflächenzahl ergibt, beträgt ca. 3.120 m². Sie 

liegt damit deutlich unterhalb des Schwellenwertes von 20.000 m². 

- Durch den Bebauungsplan wird kein UVP-pflichtiges Vorhaben begründet. 
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- Es findet keine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB durch die Planung statt. 

- Es bestehen keine Anhaltspunkte für Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 

von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 

1 BauGB wird abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mit der Ermittlung und Ausweisung von Kompensati-

onsmaßnahmen bzw. Kompensationsflächen ist nicht erforderlich (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

3.2 REGIONALPLANUNG 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und 

Hagen befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans innerhalb eines allgemeinen 

Siedlungsbereichs (ASB). Der Entwurf des Regionalplans Ruhr sieht keine abweichende Fest-

legung vor.  

3.3 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Hagen ist die Fläche als Wohnbaufläche 

dargestellt. Eine Berichtigung des Flächennutzungsplans im Anschluss an das Bebauungs-

planverfahren ist daher nicht erforderlich. Die Art der Flächennutzung (Wohnbaufläche) stimmt 

mit der des Bebauungsplanes überein. Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungs-

plan entwickelt. 

3.4 VERBINDLICHE BAULEITPLANUNG 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans. Es 

liegt auch nicht im Geltungsbereich städtebaulicher oder sonstiger Satzungen nach Bauge-

setzbuch. 

3.5 LANDSCHAFTSPLAN 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplans der Stadt Hagen.  

4 STÄDTEBAULICHE PLANUNG 

Im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplans wurden städtebauliche Bebauungsvarianten 

erarbeitet, welche die bauliche Entwicklung des Plangebiets darstellen. Als Ergänzung zur 
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vorhandenen Siedlungsstruktur und im Sinne des bestehenden Bedarfs, wird die Bebauung 

des Plangebiets größtenteils mit Einfamilienhäusern auf Grundstücken mit einer Mindestgröße 

von 400 m² vorgesehen. Dadurch wird eine flächensparende Bauweise gewählt, die gleichzei-

tig die Durchgrünung des Baugebietes ermöglicht.  

Im Eingangsbereich, im Süden des Baugebietes ist auf einem ca. 1.000 m² großen Grundstück 

ein Baufeld für ein Wohnhaus mit ca. 5 Wohneinheiten vorgesehen.  

Darüber hinaus sollen aufgrund eines erhöhten Bedarfes im gesamten Wohngebiet 10 Gara-

gen im nördlichen Plangebiet entstehen. 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Buschstraße. Die Straße im Plangebiet wird 

als Verkehrsmischfläche (verkehrsberuhigter Bereich) ohne gesonderten Gehweg ausgebaut.  

Um das Baugebiet auch für Fußgänger besser anzubinden und um die fußläufige Vernetzung 

im Wohnquartier insgesamt zu optimieren, wird in Verlängerung der Mischverkehrsfläche nach 

Norden ein Fuß- und Radweg angelegt, der eine Verbindung zwischen Pappel- und Busch-

straße bildet. 
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5 FESTSETZUNGEN ZUR BAULICHEN NUTZUNG  

Durch die Festsetzungen zur baulichen Nutzung werden wesentliche Vorgaben zur städtebau-

lichen Gestaltung gemacht. Die Festsetzungen nehmen dabei Bezug auf die umliegende Be-

bauung, sodass sich die neuen Wohngebäude ohne negative Auswirkungen auf die städte-

bauliche Qualität in die vorhandene Bebauung und Umgebung einfügen. Ferner soll aber auch 

eine ausreichende bauliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke ermöglicht und zu einem gewis-

sen Grad Baufreiheit gewährleistet werden. 

5.1  ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Im Plangebiet wird als Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Diese Fest-

setzung entspricht dem Charakter der umgebenden Bebauung. Gleichzeitig handelt es sich 

hier um die Nachverdichtung eines von Wohnbebauung umgebenden Innenbereiches. Um zu-

sätzliche Verkehre und damit einhergehend eine zusätzliche Lärmbelastung im Gebiet zu mi-

nimieren, sind die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften, die gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig sind, nur ausnahmsweise zuläs-

sig. Das Plangebiet soll vorwiegend dem Wohnen dienen. Neben der konzeptionell vorgese-

henen Wohnnutzung sollen sinnvoll ergänzende Nutzungen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen sein. Gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO sind neben Wohngebäuden auch nicht störenden Hand-

werksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke zulässig. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-

triebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen entsprechen nicht der 

städtebaulichen Zielvorstellung und sind daher nicht zulässig. Neben einem hohen Flächen-

bedarf gehen mit diesen Betrieben Verkehrsbelastungen und damit zusammenhängende Im-

missionen einher. 

5.2  MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 bis 

3 BauNVO durch folgende Kenngrößen festgeschrieben:  

- Grundflächenzahl (GRZ) 

- Zahl der Vollgeschosse 

- Höhe der baulichen Anlagen 

Für das Wohngebiet wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass eine 

flächensparende Bebauung realisiert werden kann, die eine ausreichende Durchgrünung zur 

Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse gewährleistet. Diese Festsetzung entspricht der 

Obergrenze für allgemeine Wohngebiete gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO. Es wird hiermit eine 
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Verträglichkeit zwischen Grundstücksausnutzung und den Anforderungen an gesunde Wohn-

verhältnisse, an das Ortsbild sowie an den sparsamen Umgang mit Grund und Boden ange-

strebt.  

In Anlehnung an die umgebende Bebauung und um eine bedarfsgerechte Bebauung der 

Grundstücke zu ermöglichen sowie den Anforderungen an die heutige Wohnflächennachfrage 

nachzukommen, wird im WA 1 eine Geschossigkeit von maximal zwei Vollgeschossen festge-

setzt. Im allgemeinen Wohngebiet 2 wird ebenfalls eine Geschossigkeit von zwei Vollgeschos-

sen festgesetzt. Hier wird zusätzlich die Errichtung eines weiteren Geschosses in Form eines 

allseitig zurückspringenden Staffelgeschosses als Nicht-Vollgeschoss ermöglicht. Ergänzend 

wird zu der festgesetzten Geschossigkeit eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt, um eine 

städtebaulich verträgliche Einbindung der neuen Gebäude sicherzustellen. Über die Vorgaben 

zur Dachgestaltung soll zum einen eine kompakte und damit energiesparende Bauform vor-

gegeben werden und zum anderen wird hierdurch eine optimale Basis für eine flächende-

ckende Dachbegrünung geschaffen, die sowohl einen erheblichen Beitrag zur Regenrückhal-

tung als auch für das Mikroklima leistet.  

Für das gesamte Wohngebiet erfolgt die Festsetzung der maximalen Höhe baulicher Anlagen, 

um eine städtebaulich verträgliche Einbindung der neuen Gebäude ins bestehende Umfeld 

sicherzustellen.  

Als Bezugspunkt gilt die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) im Erdgeschoss, deren minimale 

und maximale Höhe über der Oberkante des angrenzenden, dem Baugrundstück vorgelager-

ten öffentlichen Erschließungsweges festgesetzt wird. Gemessen wird im rechten Winkel, aus-

gehend von der Mitte der Erschließung zugewandten Gebäudefront, zu dem betreffenden 

Wegesrand. Die maximal zulässige Gebäudehöhe im WA 1 wird auf 6,5 m beschränkt, im WA 

2 beträgt die maximal zulässige Gebäudehöhe 10 m. Die Höhen der Verkehrsflächen im Plan-

gebiet sind der Straßenausbauplanung zu entnehmen. 

5.3  BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

Im Bebauungsplan wird die Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO 

als offene Bauweise in Form von Einzelhäusern festgesetzt. Im Wohngebiet 1 ist eine Woh-

nung je Wohngebäude zulässig. Die Mindestgrundstückgröße wird auf 400 m² festgelegt. 

Diese Festsetzungen entsprechen dem Planungsziel, eine aufgelockerte, durchgrünte Eigen-

heimbebauung zu realisieren. Ebenfalls werden durch die Festsetzung von einer Wohnung je 

Wohngebäude die erforderlichen Stellplätze im Plangebiet und die Zunahme des Verkehrs 

begrenzt. Im Wohngebiet 2 beträgt die maximal zulässige Zahl der Wohnungen 5. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 

BauNVO durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt und definieren so die mögliche 
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Anordnung der Gebäude auf den Baugrundstücken. Die festgesetzten Baugrenzen sichern 

eine geordnete Entwicklung im Sinne des städtebaulichen Konzepts, lassen jedoch gleich-

zeitig hinreichend Spielraum für Grundstückszuschnitte und die Anordnung der Baukörper auf 

den Grundstücken. Es werden nur Baugrenzen und keine Baulinien festgesetzt, sodass auf 

eine zwingend einheitliche Bauflucht verzichtet wird. Die vordere Baugrenze verläuft vornehm-

lich in einem Abstand von 3,0 m parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche, wodurch die Ausge-

staltung eines ausreichend dimensionierten Vorgartenbereichs gesichert wird.  

Eine ergänzende textliche Festsetzung ermöglicht über die festgesetzten Baugrenzen hinaus 

im Garten ebenerdige Terrassen anbauen zu können. Zwecks sparsamen Umgangs mit Grund 

und Boden, dürfen ebenerdige Terrassen die überbaubare Grundstücksflächen um maximal 2 

Meter überschreiten. 

6 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

Wesentliche städtebauliche Gestaltungselemente sind bereits durch die oben genannten Fest-

setzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zu den überbaubaren Grund-

stücksflächen bestimmt. Es werden weitere gestalterische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 

BauGB i. V. m. § 14 BauNVO und § 89 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO 

NRW 2018) zur Gestaltung der Wohngebäude und Grundstücke gemacht.  

6.1 NEBENANLAGEN 

Nebenanlagen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO sind mit Einschrän-

kungen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. In den Vorgärten, de-

finiert als die Bereiche zwischen Erschließungsfläche und Hauptgebäude (Haupteingangs-

seite), sind bauliche Anlagen bzw. Nebenanlagen mit Ausnahme von Müllbehälterstandplät-

zen und Fahrradabstellanlagen unzulässig. Eine Bebauung der Vorgartenbereiche durch Ga-

ragen, Carports, Stellplätze oder sonstige Nebenanlagen, führt zu gestalterischen Mängeln 

und somit zu einer Minderung der Wohn- und Aufenthaltsqualität. Nebenanlagen müssen zu 

öffentlichen Verkehrsflächen einen Mindestabstand von 1,0 m einhalten. Sie sind demnach 

hinter der Einfriedung des Grundstückes zu errichten und so optisch vom Straßenraum abzu-

grenzen. Mit dieser Beschränkung bestehen noch ausreichend Möglichkeiten zur Gestaltung 

der Nebenanlagen ohne jedoch die Durchgrünung der einzelnen Grundstücke im Wohngebiet 

zu stören und damit die Wohnqualität zu mindern.  
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6.2 DACH- UND FASSADENGESTALTUNG 

Die Bestandsbebauung im umgebenden Baugebiet weist unterschiedliche Dachformen auf. 

Neben Gebäuden mit Satteldach sind ebenfalls Gebäude mit flachgeneigten Dächern vorzu-

finden.  

Aus Gründen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung werden jedoch im Baugebiet nur 

Flachdächer zugelassen. Damit wird zum einen sichergestellt, dass die festgesetzte Dachbe-

grünung großflächig umgesetzt wird und zum anderen gute Bedingungen für Photovoltaik- o-

der Solaranlagen sichergestellt sind. Die maximale Dachneigung von Flachdächern beträgt 5°. 

Gebäude mit Flachdächern sind im rechten Winkel in Bezug zur Baugrenze zu errichten. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist das oberste Geschoss über den zwei Vollgeschossen 

als Staffelgeschoss auszubilden, das an allen Seiten mindestens 1 m hinter die Außenwand 

des darunter liegenden Geschosses zurücktritt. Ein drittes Geschoss in Form eines Staffelge-

schosses (Nicht-Vollgeschoss) mit Flachdach kann je nach Ausrichtung und Ausführung die 

Wirkung eines Vollgeschosses entfalten. Um dem vorzubeugen wird ein allseitiges Zurücktre-

ten des Staffelgeschosses hinter die Außenwand des darunter liegenden Geschosses festge-

setzt.  

Aufgeständerte Solaranlagen auf Flachdächern und flachgeneigten Dächern im Plangebiet 

sind bis zu einer Höhe von 1,5 m, gemessen von der Oberkante Dachhaut, zulässig.  

In Anlehnung an den Bestand sind Gebäudefassaden in hellen Farbtönen zu gestalten. Grelle, 

fluoreszierende und spiegelnde Oberflächen sind an Gebäudefassaden unzulässig. Satelliten-

empfangsanlagen sind zur Erhaltung des Ortsbilds an Gebäudefassaden unzulässig. Im Dach-

bereich ist maximal eine Anlage pro Gebäude zulässig. Im allgemeinen Wohngebiet 2 kann 

von der maximalen Anzahl eine Ausnahme zugelassen werden, falls aufgrund der Anzahl der 

festgesetzten Wohneinheiten (max. 5) ein erhöhter Bedarf besteht. 

7 BEGRÜNUNG 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zur Begrünung der Vorgärten, zu Gehölz-

pflanzungen, zur Dachbegrünung sowie der Begrünung der Rückwärtigen Garagenwände im 

Bereich der Fläche für Garagen dienen vorrangig dem Klimaschutz, der Klimafolgenanpas-

sung und dem Artenschutz. Über die Festsetzungen zur Begrünung können die Eingriffe durch 

die Planung abgemildert werden. Des Weiteren soll von der Begrünung im Plangebiet ein ho-

her gestalterischer Wert ausgehen. Die Begrünung der Garagenrückwände im Bereich des 

angrenzenden Fußweges trägt dazu bei, die Fassade zu strukturieren und die Bauten in den 

begrünten Fuß- und Radweg zu integrieren. Die Anpflanzungen im Plangebiet sind dauerhaft 
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zu pflegen und zu erhalten. Abgänge jeglicher Art sind gleichartig und gleichwertig innerhalb 

eines Jahres nachzupflanzen. 

7.1 VORGÄRTEN 

Die Vorgärten haben durch ihre Anordnung zur Straße einen halböffentlichen Charakter. Eine 

Versiegelung der Vorgärten führt zu einer Minderung der Wohn- und Aufenthaltsqualität. Da-

her sind begrünte Vorgärten ein wesentliches gestalterisches Element. Neben den gestalteri-

schen Effekten, haben begrünte Vorgärten aber auch wichtige ökologische Funktionen und 

wirken sich positiv auf das Mikroklima aus. Aus diesen Gründen sind Vorgärten im Plangebiet 

zu begrünen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Befestigte oder bekieste Flächen sind 

lediglich zulässig, soweit sie als notwendige Zuwegung zum Gebäude dienen und sich in ihrer 

Ausdehnung auf das für eine übliche Benutzung angemessene Maß beschränken. 

Ergänzend wird festgesetzt, dass nicht lebende Einfriedungen in Form von Mauern, Flecht-

zäunen u. ä. im Vorgarten unzulässig sind. Zulässig sind lediglich lebende Einfriedungen nicht 

höher als 1,0 m über der Oberkante des angrenzenden, dem Baugrundstück vorgelagerten 

öffentlichen Erschließungsweges in Form von Hecken, Sträuchern und ähnlichem. Sämtliche, 

sich außerhalb des Gebäudes befindenden Müllbehälterstandplätze sind in Form einer Per-

gola oder Rankkonstruktion unter Verwendung von Rank- und/oder Kletterpflanzen oder einer 

Hecke dauerhaft einzugrünen. 

7.2 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN 

Im Sinne des hohen gestalterischen Anspruchs an die Grünausstattung des Plangebietes trifft 

der Bebauungsplan Festsetzungen zu Gehölzpflanzungen im Straßenraum und auf privaten 

Grundstücksflächen. Die Pflanzmaßnahmen dienen vor allem auch dem Klimaschutz. Die Ge-

hölzpflanzungen können kompensatorische kleinklimatische Auswirkungen haben. Ferner 

werden durch die Gehölzpflanzungen Lebensräume, insbesondere für Vögel und Insekten, 

geschaffen. 

Im Straßenraum werden zwei Bäume in Baumbeeten festgesetzt, die Maße von 5,00 m x 2,45 

m aufweisen. 

Je 300 m² privater Grundstücksfläche ist ein standortgerechter, heimischer Baum gemäß 

Pflanzliste zu pflanzen. Alternativ ist je 300 m² Grundstücksfläche ein standortgerechter, hei-

mischer Großstrauch zu pflanzen.  

Der Fuß- und Radweg ist im Bereich der zeichnerisch festgesetzten Fläche für Anpflanzungen 

mit standortgerechten Sträuchern, Bodendeckern und sonstigen Bepflanzungen zu begrünen 

und dauerhaft zu unterhalten. 
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Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge jeglicher Art sind gleichartig und 

gleichwertig innerhalb eines Jahres nachzupflanzen. 

7.3 DACHBEGRÜNUNG 

Alle Flachdächer der Hauptgebäude sowie die Dächer der Garagen und Carports sind flächen-

deckend zu begrünen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Die Substratstärke muss mindes-

tens 20 cm betragen. Hiervon ausgenommen sind Bereiche technisch notwendiger Dachauf-

bauten und Aufzüge. 

Die Dachbegrünung hat insbesondere die Aufgabe, Regenwasser zu speichern, sodass es 

verzögert der Kanalisation zufließt. Aufgrund der bereits hohen hydraulischen Belastung des 

öffentlichen Kanals kommt der Dachbegrünung insbesondere bei Starkregenereignissen eine 

hohe Bedeutung zu. Außerdem trägt die Dachbegrünung dazu bei, den Aufheizeffekt in den 

Sommermonaten zu mindern. Gründächer nehmen nachweislich im Sommer weniger Wärme 

auf als herkömmlich gedeckte Dächer und erzeugen durch Wasserverdunstung gleichzeitig 

einen Kühleffekt. Darüber hinaus trägt die Bindung von Stäuben und Schadstoffen zur Ver-

besserung des Mikroklimas bei. 

7.4 FASSADENBEGRÜNUNG 

Die rückwärtige Fassadenfläche der Garagenzeile ist mit Gehölzen bzw. mit Rank- oder Klet-

terpflanzen zu begrünen. Je 2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden. 

Die Fassadenbegrünung trägt zur raschen Durchgrünung bei und ist eine wirkungsvolle Maß-

nahme zur gestalterischen Aufwertung der ungegliederter Fassade der Garagenfläche. Der 

festgesetzte Pflanzabstand stellt bereits nach kurzer Zeit die Entwicklung ökologisch und ge-

stalterisch wirksamer Grünstrukturen sicher. Die Fassadenbegrünung wirkt ausgleichend auf 

die negativen Auswirkungen der baulichen Verdichtung und trägt zur Verbesserung des örtli-

chen Klimas bei. Darüber hinaus dient die Maßnahme der Ergänzung und Anreicherung der 

Biotopstruktur und besitzt im Zusammenhang mit weiteren Begrünungsmaßnahmen wie der 

Dachbegrünung und der Anpflanzung entlang des Fuß- und Radweges Funktionen als Ver-

bindungsbiotop insbesondere für Insekten. 

8 ERSCHLIEßUNG UND RUHENDER VERKEHR 

8.1 ERSCHLIEßUNG 

Das Plangebiet wird über die Buschstraße verkehrlich erschlossen und an die Hagener Straße 

angebunden. Das Stadtzentrum Hagens und die Autobahnen A 1 und A 46 sind in wenigen 

Minuten zu erreichen. 
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Die innere Erschließung ist in Form einer Stichstraße mit Wendeanlage vorgesehen. Die Ver-

kehrsmischfläche (verkehrsberuhigter Bereich) als Raum für alle Verkehrsteilnehmer hat eine 

Breite von 5,80 m.  

8.2 STELLPLÄTZE UND GARAGEN 

Der private Bedarf an Stellplätzen und Garagen ist grundsätzlich auf den Grundstücken selbst 

zu decken. Sie sollen dabei nicht ungeordnet auf den Grundstücken verteilt werden. Im Vor-

garten - Bereich zwischen Erschließungsfläche und Hauptgebäude (Haupteingangsseite) - 

sind Stellplätze, Carports und Garagen unzulässig, um die ökologische und grüngestalterische 

Funktion dieses Bereiches nicht zu stören. Carports und Garagen müssen im Bereich ihrer 

Einfahrten zur Straßenbegrenzungslinie einen Mindestabstand von 5,0 m einhalten.  

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO sind Garagen und Carports im 

Plangebiet außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur innerhalb der jeweils festge-

setzten Flächen zulässig. Die Festsetzung zielt insbesondere auf den Erhalt von nicht über-

baubaren privaten Gartenbereiche als Grün- und Freifläche ab.  

Im nördlichen Plangebiet wird aufgrund des vorhandenen Bedarfs im Bereich der Bestands-

bebauung der östlich angrenzenden Flurstücke 665 und 666 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

eine Fläche für 10 Garagen festgesetzt. Die Garagen werden von der Pappelstraße aus er-

schlossen und sind aufgrund der Lage durch die Anwohner des Wohngebietes gut zu errei-

chen. 

Im WA 1 sind je Wohneinheit 2 private Stellplätze nachzuweisen. Die Aufstellflächen vor den 

Garagen werden hierbei als Stellplatzfläche mit angerechnet. Im WA 2 sind pro Wohneinheit 

1,5 Stellplätze nachzuweisen, um zu gewährleisten, dass ausreichend Stellplätze geschaffen 

werden. Der Bebauungsplan setzt im WA 2 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB eine Fläche für 

Stellplätze fest. Außerhalb dieser Fläche sind im WA 2 Stellplätze gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO 

ausgeschlossen. Ausnahmsweise können Behindertenstellplätze außerhalb der festgesetzten 

Flächen für Stellplätze zugelassen werden. 

Um sicherzustellen, dass keine Zufahrten zu den Grundstücken an den Stellen entstehen, an 

denen Baumbeete und öffentlichen Parkplätze festgesetzt sind, werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 

4 und 11 BauGB entsprechend Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten auf den Grundstücken 

vorgesehen. 

8.3 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR 

Das Plangebiet ist durch die Buslinien 510, 512, 514, 524, 534, 542, 543 und NE1 an der 

Haltestelle Kapellenstraße, in ca. 200 – 350 m Entfernung und zusätzlich durch die Buslinien 
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515, 527 und 540 und NE 7 an der Haltestelle Loxbaum, in ca. 350 – 400 m Entfernung, gut 

an das Netz des ÖPNV angebunden.  

Die unterschiedlichen Buslinien fahren in Takten von 10 Min (542), 20 Min (510,512), 30 Min 

(527, 534, 543) und 60 Min (515, in den Nachtstunden NE 1 und NE 7). Es besteht ein direkter 

Anschluss an die Innenstadt und an den Hauptbahnhof aber auch in andere Stadtbezirke und 

Nachbarstädte. 

Übersicht der Buslinien im Plangebiet 

510: Boeler Markt - Hagen Sterbecke 

512:  Dortmund Syburg - Breckerfeld Penninckweg 

514: Hagen Bathey - Hagen Spielbrink 

515: Hengstey - Hohenlimburg Bahnhof 

524:  Hagen Fley Mitte – Hagen Garenfeld Mitte 

527: Hagen Ischeland – Hagen Loxbaum 

534: Hagen Boele Markt – Hagen Hohenlimburg Bf. 

540: Hagen Hbf. (Ringlinie) 

542: Hagen Profilstraße Schleife – Gevelsberg Hbf. 

543: Hagen Profilstraße Schleife – Gevelsberg-Knapp 

NE 1: Hagen Hohenlimburg Bf. – Hagen Bathey 

NE 7: Hagen Stadtmitte/ Volme Galerie – Hagen Kabel  

9 VER- UND ENTSORGUNG  

Für das Plangebiet ist der Anschluss an das Strom-, Gas- und Wassernetz sicherzustellen. 

Zudem ist der Umgang mit Abwasser und Niederschlagswasser festzulegen. 

9.1 STROM-, GAS- UND WASSERVERSORGUNG 

Für die Versorgung des Plangebiets mit Strom, Gas und Wasser sowie Telekommunikations-

dienstleistungen werden die bestehenden Netze ausgebaut. Die Führung von Telekommuni-

kations- und sonstigen Versorgungsleitungen hat unterirdisch zu erfolgen. 

Gemäß Hinweis der Enervie ist im Bebauungsplangebiet die Errichtung einer Ortsstation er-

forderlich. Ein entsprechender Standort ist mit der Enervie und dem Eigentümer abgestimmt 

worden. Im Bebauungsplan wird die entsprechende Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 

festgesetzt. 
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9.2  ENTWÄSSERUNG UND ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ 

9.2.1 ENTWÄSSERUNGSTECHNISCHE ERSCHLIEßUNG 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich im Einzugsgebiet der Kläranlage Hagen. Die äußere 

entwässerungstechnische Erschließung ist durch die öffentliche Mischwasserkanalisation in 

der Pappelstraße gewährleistet. Die innere entwässerungstechnische Erschließung soll eben-

falls im Mischsystem erfolgen und wird der Mischkanalisation in der Pappelstraße zugeführt. 

Gemäß §44 LWG NRW soll das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser orts-

nah beseitigt werden. Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung durch das Ingenieurbüro Halb-

ach und Lang wurde die Versickerungsfähigkeit des Bodens geprüft. Aufgrund der schlechten 

Durchlässigkeit des Bodens ist es nicht möglich das gesamte anfallende Niederschlagswasser 

zu versickern. Es werden allerdings Maßnahmen getroffen, den Mischwasseranfall so weit wie 

möglich zu reduzieren. Im Straßenraum der geplanten Erschließungsstraße werden zwei 

Baumrigolen angeordnet, welche jeweils einen Teil des Oberflächenwassers aufnehmen. Für 

den Fall der hydraulischen Überlastung werden die Rigolen mit einem Notüberlauf an das 

Mischsystem ausgerüstet. Des Weiteren werden im Bebauungsplangebiet für alle Dächer 

Gründächer festgesetzt. Gründächer bewirken eine Reduzierung des Niederschlagswasser-

abflusses und haben zudem über die Verdunstung eine positive Wirkung auf das Stadtklima. 

 

9.2.2 ALLGEMEINER HINWEIS ZUM ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ 

Die öffentlichen Entwässerungssysteme werden nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik bemessen. Hierbei werden je nach Bebauung und Schutzgütern intensive Regener-

eignisse zugrunde gelegt, bei denen das Abwasser nicht aus dem Entwässerungssystem aus-

treten darf. Bei den zunehmend außergewöhnlichen Starkregenereignissen werden die Belas-

tungsgrenzen der Kanalisation kurzfristig zum Teil erheblich überschritten. Dies kann zu einer 

oberflächigen Überflutung von öffentlichen Straßen, Plätzen, Privatgrundstücken etc. führen.  

Aus diesem Grund wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB zum Schutz von Leben und Gütern 

vor Überflutungsgefahren festgesetzt, dass alle Gebäudeöffnungen (z.B. Türen, Fenster) 20 

cm über dem an das Gebäude anschließenden Gelände liegen müssen. Dies gilt für das 

Hauptgebäude einschließlich der Nebengebäude, die mit diesem verbunden sind. Können die 

festgesetzten 20 cm in begründeten Fällen nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand eingehalten 

werden, können andere geeignete Objektschutzmaßnahmen in Abstimmung mit dem WBH 

vorgenommen werden.  

Darüber hinaus werden folgende Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Bei der Modellierung des Baugeländes ist in Abhängigkeit von der Topografie darauf zu ach-

ten, dass die Fließwege des oberflächig abfließenden Regenwassers nicht durch die geplan-

ten Gebäude gänzlich unterbrochen werden, um einen Aufstau vor dem Gebäude bzw. den 

Gebäudeöffnungen zu vermeiden. 

Eine Voraussetzung für einen funktionierenden Überflutungsschutz ist der Einbau der erfor-

derlichen Schutzeinrichtungen gegen einen Rückstau aus der Kanalisation unter Beachtung 

der Rückstauebene (Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen etc.). 

Gebäude sind unter Berücksichtigung der wechselnden Grundwasserstände zu planen und zu 

bauen. Dabei ist zu beachten, dass Wasser aus Drainagen zum Schutz von Gebäuden der 

öffentlichen Kanalisation nicht zugeführt werden darf. Keller einschließlich Kellerschächte sind 

daher so abzudichten, dass diese Abdichtung auch ohne Drainage auf Dauer funktioniert.  

9.2.3 MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR OBERFLÄCHIGEM REGENWASSERABFLUSS  

Die Fließwegekarte des WBH stellt bei Starkregenereignissen auf der Grundlage der Topo-

grafie Fließwege auf der Oberfläche dar. Sie berücksichtigt nicht die Auslastung der Kanalisa-

tion, zeigt jedoch die möglichen Fließwege auf. Die Fließwegekarte (Stand Dezember 2014) 

ist im Downloadbereich der Grundstücksentwässerung auf der WBH-Homepage zu finden. 

Als weitere Maßnahme des Überflutungsschutzes werden innerhalb des Baugebietes die 

Oberkanten Fertigfußboden (OKFF) im Erdgeschoss über den Oberkanten des angrenzenden, 

dem Baugrundstück jeweils vorgelagerten Erschließungsweg festgesetzt. Hierdurch soll die 

Gefährdung der geplanten Bebauung bei Starkregen durch oberflächige Regenwasserab-

flüsse zusätzlich minimiert werden. 

10 NUTZUNG VON SOLARENERGIE 

Die Stadt Hagen verfolgt seit vielen Jahren aktiv eine nachhaltige Energie- und Klimaschutz-

strategie. Nachdem 1995 ein CO2-Minderungskonzept als Planungsgrundlage für zukünftige 

Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes erstellt wurde, hat die Stadt Hagen mit dem Rats-

beschluss von 2007 ihr Klimaziel von 1995 bekräftigt und eine Aktualisierung ihres Klima-

schutzkonzeptes beschlossen. Mit dem Klimaschutzkonzept der Stadt Hagen aus dem Jahr 

2013 erfolgte eine Anknüpfung an bestehende Konzepte sowie eine Aktualisierung der beste-

henden Entscheidungsgrundlagen im Bereich der lokalen Klimaschutzaktivitäten und Ergän-

zung um relevante aktuelle Erfordernisse für zukünftige Klimaschutzanstrengungen in der 

Stadt Hagen. Als genannte Maßnahme zum Klimaschutz sind vor allem die CO2-Einsparun-

gen zu nennen, die zu einem großen Teil durch den Einsatz erneuerbarer Energien in den 

privaten Haushalten erreicht werden können. 
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Im Sinne des globalen Klimaschutzes und der städtischen Zielsetzungen zum Energie- und 

Klimaschutz hat der Rat der Stadt Hagen im September 2019 beschlossen, den Klimanot-

stand für die Stadt Hagen auszurufen. Das bedeutet, dass die Stadt Hagen die Auswirkungen 

auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit bei 

jeglichen davon betroffenen Entscheidungen berücksichtigt und – wenn möglich – die Ent-

scheidungen prioritär behandelt, die den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen. 

Ein wesentlicher Beitrag zum Schutz des Klimas ist die Nutzung von erneuerbaren Energien. 

Die Nutzung von Sonnenenergie trägt erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß im Sinne des 

Klimaschutzes und der Klimaanpassung zu reduzieren. Aus diesem Grund sollen zur Redu-

zierung des lokalen Energieverbrauchs die Möglichkeiten zur Nutzung von Solarenergie in 

diesen Bebauungsplan miteinbezogen werden sowie alternativ die Nutzung anderer erneuer-

barer Energien. Die Stadt Hagen will vor allem in den Neubaugebieten dafür Sorge tragen, 

dass Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien ausgebaut werden. Das Baugesetzbuch 

enthält in den §§ 1 und 1a BauGB das Gebot, den Klimaschutz und die Klimaanpassung als 

städtebaulichen Belang in der Stadtentwicklung und damit in den Bauleitplänen zu berücksich-

tigen und entsprechende Festsetzungen gemäß § 9 Abs. Nr. 23b zu treffen. Danach können 

im Bebauungsplan Gebiete festgesetzt werden „in denen bei der Errichtung von Gebäuden 

oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische 

Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 

erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen“. Insofern kön-

nen über die Bauleitplanung bauliche und technische Voraussetzungen gefordert werden, ein 

Anschluss und die Nutzung der Energie indes nicht. 

Im Bebauungsplan wird entsprechend festgesetzt, dass auf den Hauptgebäuden Anlagen für 

die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom und/oder Wärme aus Solarenergie zu 

errichten sind. Von der Festsetzung kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn nach-

weislich Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom und/oder Wärme 

aus anderen erneuerbaren Energien installiert werden, da auch andere Maßnahmen zu der 

geforderten CO2-Vermeidung bzw. Einsparung beitragen können. 

Um eine optimale Nutzung der Solarenergie zu ermöglichen, sind - unter Einhaltung der Hö-

hen- und Abstandsbeschränkungen - aufgeständerte Solaranlagen auf Flachdächern und 

flachgeneigten Dächern zulässig. Darüber hinaus sind Solaranlagen insbesondere in Kombi-

nation mit der festgesetzten Dachbegrünung zulässig. Durch die Dachbegrünung bleibt die 

Oberflächentemperatur des Daches in den Sommermonaten im Vergleich zu einem nicht be-

grünten Dach deutlich niedriger, zusätzlich hat die Begrünung durch Verdunstung einen Küh-

leffekt auf die Umgebung und wirkt sich damit insgesamt positiv auf den Wirkungsgrad der 

Solaranlage (insbesondere Photovoltaik) aus.  
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Mit den Festsetzungen kann in dem geplanten Neubaugebiet dem gewünschten Ausbau der 

regenerativen Energieversorgung im Sinne der Ziele der Stadt Hagen zum Klimaschutz Rech-

nung getragen werden. 

11 UMWELTBELANGE  

Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchge-

führt. Auch im beschleunigten Verfahren werden Umweltbelange wie u.a. der Arten-, Lärm- 

und Bodenschutz sowie das Thema Nachhaltigkeit beachtet. 

11.1 EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSBILANZIERUNG 

Eingriffe in Natur und Landschaft gelten im Rahmen von Bebauungsplänen der Innenentwick-

lung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. Eine Eingriff-/Ausgleichbilanzierung mit der Ermittlung und Ausweisung von Kom-

pensationsmaßnahmen bzw. Kompensationsflächen ist demnach nicht erforderlich. Nichts-

destotrotz werden Maßnahmen zur Verringerung des Eingriffs durch die Planung im Bebau-

ungsplan festgesetzt (s. Kapitel 7). 

11.2 ARTENSCHUTZ 

Auch bei Bebauungsplänen, die im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, sind die ar-

tenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu be-

achten. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine entsprechende artenschutzrechtli-

che Prüfung nach § 44 BNatSchG durchgeführt. Das Gutachten kommt zu folgenden Ergeb-

nissen:  

Die Artenschutzprüfung der Stufe I hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Konflikte gem. § 

44 Abs. 1 BNatSchG für die meisten der planungsrelevanten Tierarten und sonstigen europä-

ischen Vogelarten nicht zutreffen. 

Aufgrund der Potenzialeinschätzung besteht eine Wahrscheinlichkeit für das potenzielle Vor-

kommen von Tagesquartieren in den Bäumen Fransenfledermaus, Teichfledermaus, Wasser-

fledermaus und Zwergfledermaus. Wochenstuben oder Überwinterungsquartiere sind nicht zu 

erwarten. Ebenso könnten Individuen des Großen Mausohrs oder aber auch der Zwergfleder-

maus im Dach und an der Fassade der Gebäude vorkommen. 

Grundsätzlich können ubiquitäre Gehölzbrüter wie Schwarzdrosseln oder Rotkehlchen in den 

Gehölzen brüten. 

Auf dem Dachboden der Scheune wurden Eischalen (unbestimmt) und die verlassenen Nester 
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von vermutlich Hausrotschwanz und Mauersegler beobachtet. 

Folgende weiterführende Maßnahmen werden empfohlen, um das Zutreffen von Verbotstat-

beständen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden: 

1. Fledermäuse: Der Abbruch der Gebäude sowie die Rodung der Bäume ist während der 

Wintermonate, also außerhalb der potenziellen Anwesenheit der Tiere im Plangebiet, zumeist 

zwischen November und März geboten. Die Zeiten sind witterungsabhängig und nach Begut-

achtung der Gebäude festzulegen. Darüber hinaus können dann Empfehlungen für den Bau-

ablauf (z. B. Entfernen von Dachziegeln, Fassadenverkleidungen) gegeben werden. 

2. Europäische Vogelarten: Es wird empfohlen, dass die Fällarbeiten sowie das Entfernen der 

Sträucher außerhalb der Brutzeit der Arten, im Allgemeinen zwischen dem 1. Oktober und 1. 

März, durchgeführt werden. Die Zeiten sind witterungsabhängig und nach Begutachtung der 

Bereiche festzulegen. 

Abbrucharbeiten sind in der Zeit von frühestens Anfang August bis Anfang April außerhalb der 

Brutzeit von Hausrotschwanz und Mauersegler möglich. Sollte von den Zeiten abgewichen 

werden, so sind die Gebäude vorher von einer ökologischen Baubegleitung auf aktuelle Brut-

vorkommen zu untersuchen. In diesem Rahmen können die Abbruchzeiten angepasst werden. 

Unter der Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist eine vertiefende Artenschutzprüfung der 

Stufe II nicht erforderlich. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen in diesem 

Zusammenhang nicht zu. 

Die empfohlenen Maßnahmen werden in die textlichen Hinweise zum Bebauungsplan aufge-

nommen, da sie mangels bodenrechtlichen Bezugs nicht nach § 9 Abs. 1 BauGB im Bebau-

ungsplan festgesetzt werden können. Grundsätzlich müssen Maßnahmen nicht bereits auf der 

Ebene des Bebauungsplans umgesetzt werden, wenn die artenschutzrechtlichen Anforderun-

gen noch auf der Ebene der Vorhabenzulassung erfüllt werden können. 

11.3 BODENSCHUTZ 

Auf dem Bebauungsplan sind zum Schutz des Bodens folgende textliche Hinweise vermerkt: 

Für den Bebauungsplan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) in 

Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, dass schädliche Bodenverän-

derungen nicht hervorgerufen werden.  

Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden sparsam und 

schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen. 
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Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderungen 

auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde gemäß § 2 Abs. 

1 LBodSchG unverzüglich zu verständigen. In diesem Fall behält sich die Untere Bodenschutz-

behörde weitere Auflagen vor. 

Mutterboden ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung 

zu schützen. Ein ggf. erforderlicher Massenausgleich hat möglichst innerhalb des Baugebietes 

zu erfolgen. 

Für die Verwendung von mineralischen Reststoffen/ Recyclingmaterialien ist rechtzeitig beim 

Umweltamt eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Grundwasserschwankungsbe-

reich darf nur unbelastetes geogenes Material eingebaut werden. 

11.4 LÄRMSCHUTZ 

Eine wesentliche Zunahme der Lärmbelastung durch die Planung ist nicht zu erwarten. Mit 

den geplanten Wohneinheiten im Plangebiet ergeben sich zwar Immissionen durch neue Ziel- 

und Quellverkehre, diese sind jedoch aufgrund der zu erwartenden geringen Anzahl von ma-

ximal 15 neuen Wohneinheiten zu vernachlässigen. 

Für das Plangebiet erfolgte eine Untersuchung, welcher Verkehrslärm auf das Plangebiet ein-

wirkt und ob Schallschutzmaßnahmen nötig sind. Eine Einwirkung von Gewerbelärm kann auf-

grund der Lage des Wohngebietes ausgeschlossen werden.  

Durch die Lage zwischen Buschstraße und Pappelstraße wird die Verkehrslärmsituation im 

Bereich der geplanten Wohnbebauung vorrangig durch die beiden direkt angrenzenden Stra-

ßen bestimmt. Da die Möglichkeit, aktive Schallschutzmaßnahmen vorzusehen mangels ver-

fügbaren Flächen ausscheidet, wurde die Planung auf die Notwendigkeit der Festsetzung pas-

siver Schallschutzmaßnahmen überprüft. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die zu erwartenden Beurteilungspegel ermittelt und mit 

den für allgemeine Wohngebiete (WA) geltenden Schalltechnischen Orientierungswerten ver-

glichen.  

Im Bereich des südöstlichen Baufeldes, welches direkt an die Buschstraße grenzt, wurden 

sowohl im Tageszeitraum als auch im Nachtzeitraum Überschreitungen der für allgemeine 

Wohngebiet (WA) geltenden Schalltechnischen Orientierungswerte ermittelt. Dabei werden 

sowohl tags als auch nachts die Orientierungswerte für Mischgebiete nicht überschritten. Ge-

sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im gesamten Plangebiet sichergestellt. 

Im nordwestlichen Plangebiet wurden geringere Beurteilungspegel ermittelt. Die aufgrund der 

Berechnung zu erwartenden Beurteilungspegel im Südöstlichen Plangebiet liegen maximal bei 



Stadt Hagen Begründung zum Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße 

19 

tags 57 und nachts bei 50 dB (A). Im Nordwestlichen Plangebiet liegen die Werte bei 55 dB(A) 

tags und 48 dB(A) nachts.  

Für das Baufeld Südost (WA 2 und südwestlicher Bereich WA 1) wurde ein maßgeblicher Au-

ßenlärmpegel von 63 dB(A) ermittelt. Für das Baufeld Nordwest wurde ein maßgeblicher Au-

ßenlärmpegel von 61 dB(A) ermittelt. 

Da als relevante Schallquelle die Buschstraße festgestellt wurde, sind im Rahme der Vorpla-

nung die Baugrenzen von der Buschstraße abgerückt worden, um eine größere Distanz zur 

Schallquelle zu schaffen. Die Baugrenzen des WA 2 und die südwestliche Baugrenze des WA 

1 liegen folglich maximal im Bereich eines maßgeblichen Außenlärmpegels von 61 dB (A) bzw. 

im Bereich von Beurteilungspegeln, die als nicht erhebliche Überschreitung der Orientierungs-

werte gewertet werden können. 

Selbst im Ungünstigsten Fall, der im Gutachten betrachtet wurde, ergäbe sich ein erforderli-

ches Schalldämm-Maß von erf. R´w,ges. = 33 dB, welches den Mindestwert von erf.R´w,ges.= 

30 dB lediglich um 3 dB überschreitet. Bei einer üblichen massiven Bauart mit Fenstern mit 

Mehrscheiben-Isolierglas sind hiermit in der Regel keine besonderen Anforderungen verbun-

den. Auf eine Festsetzung der Lärmpegelbereiche I-III wird verzichtet, da zum einen die Be-

bauung weiter von der Buschstraße abrückt (als zum Zeitpunkt der Lärmbetrachtung) und das 

erforderliche Schalldämmmaß bereits dem Mindest-Schalldämmmaß entspricht.  

11.5 KAMPFMITTELVORKOMMEN 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes existiert gemäß den Ergebnissen einer Luftbild-

auswertung durch die Bezirksregierung Arnsberg, Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-

Lippe ein Verdacht auf Kampfmittel in Form einer Bombardierungsfläche. Es wird vom Fach-

bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen angeord-

net, dass im betroffenen Bereich für die zu bebauenden Flächen und Baugruben eine Sondie-

rung durchzuführen ist. Zu beachten ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe auf Flächen mit 

Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr. Im Bebauungsplan werden die Bombardierungs-

flächen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB gekennzeichnet. 

Für die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, die nicht als Bombardierungsflächen ge-

kennzeichnet sind, verbleibt ein Restrisiko einer Kampfmittelbelastung, weil das Vorhanden-

sein von Kampfmitteln nie völlig ausgeschlossen werden kann. Insbesondere bei Erdeingriffen 

ist deshalb mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Weist bei Durchführung des Bauvorhabens 

der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände 

beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die zuständige Polizeidienststelle oder 

der Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen 

der Stadt Hagen sofort zu verständigen. 
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11.6 NACHHALTIGKEIT 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine Maßnahme der Innenentwicklung. Der Vorrang 

der Innenentwicklung gegenüber der Neuinanspruchnahme von Flächen im Außenbereich ist 

im Sinne der Nachhaltigkeit. Durch den Fokus auf die Innenentwicklung minimieren sich die 

zukünftigen Eingriffe in den Außenbereich bzw. in den offenen Landschaftsraum. Darüber hin-

aus wird die vorhandene Infrastruktur bestmöglich ausgelastet sowie die Vitalität von gewach-

senen Zentren gestärkt. Durch die Entwicklung der Fläche zu Wohnbauland wird zentrennahes 

Wohnen im Sinne der Innenentwicklung geschaffen, welches der Nachfrage nach Wohnraum, 

insbesondere nach Einfamilienhäusern, in Hagen nachkommt. Das Plangebiet ist gut an den 

ÖPNV angebunden, sodass ein großer Anteil der Wege nicht zwingend mit dem Kraftfahrzeug 

zurückgelegt werden muss. Die getroffenen Festsetzungen sorgen dafür, dass trotz Entwick-

lung der Fläche ein hoher Grünanteil der Grundstücke sichergestellt wird und die Belange der 

Umwelt Berücksichtigung finden. 

12 DENKMALSCHUTZ 

Innerhalb des Plangebietes sind keine denkmalgeschützten Objekte vorhanden. Da nicht aus-

zuschließen ist, dass bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler entdeckt werden können, wird ein 

entsprechender Hinweis zum Bodendenkmalschutz in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Aus Sicht der Paläontologischen Denkmalpflege ist folgendes zu beachten:  

In direkter und näherer Nachbarschaft oder in vergleichbaren Schichten des Untergrundes an 

anderer Stelle, liegen Hinweise auf eine besondere Fossilführung oder paläontologische Bo-

dendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten oder anderen Eingriffen in den Boden muss daher damit 

gerechnet werden, dass auch im Planungsgebiet bislang unbekannte paläontologische Bo-

dendenkmäler in Form von Fossilien aus dem Oberkarbon angetroffen werden können. Über 

den genauen Umfang und die exakte Lage möglicher Fossillagerstätten und ihrer Schutzwür-

digkeit ist zurzeit keine Aussage zu machen.  

Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Oberfläche treten, ist vor Beginn der 

geplanten Baumaßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster frühzeitig zu informie-

ren. 
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13 FLÄCHENBILANZ 

Bezeichnung Wert Anteil 

Geltungsbereich 7.786 m² 100 % 

   

Wohnbaufläche (Allgemeines Wohngebiet) 6.566 m² 84 % 
 

davon überbaubare Fläche 2.503 ² 41% 

Öffentliche Verkehrsfläche 831 m² 11 % 

Öffentliche Verkehrsfläche – Fuß-/Radweg 389 m² 5 % 

14 GUTACHTEN  

Folgende Gutachten wurden für die Aufstellung des Bebauungsplanes erstellt und können im 

Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw. Bürgerinformationssystem und als Original in 

der jeweiligen Sitzung eingesehen werden: 

 

Artenschutzprüfung Stufe I, ILS Essen GmbH, Mai 2018 

Versickerungsuntersuchungen, Halbach + Lange, Ingenieurbüro für Grundbau, Bodenmecha-

nik und Umwelttechnik GmbH, April 2022 

Lärmimmissionsgutachten, Ingenieurbüro für Akustik und Lärmimmissionsschutz, Buchholz  

Erbau-Röschel Horstmann, Januar 2023 

 

 

 

Der Oberbürgermeister 

In Vertretung  

 

 

Henning Keune 

Technischer Beigeordneter 



 
 

1 
 

Ergebnis der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB  

Im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit ist eine Stellungnahme eingegangen. 

Bürger*in, 58093 Hagen, 27.01.2021 

Die Stellungnahme bezieht sich im ersten Teil auf eine erste Planungsvariante, die im Rah-
men der aktuellen Planung bereits entsprechend der Einwendung angepasst worden ist 
(Verlegung der geplanten Zufahrt).  

Der zweite Teil der Stellungnahme bezieht sich auf die allgemeine Parkplatzsituation in der 
Buschstraße. Die Anregung sieht anstelle von zwei Einfamilienhäusern die Errichtung einer 
Stellplatzanlage für die Anlieger der Buschstraße vor, um die Parkplatzsituation zu verbessern. 
Der Anregung wurde nicht gefolgt. Die Planung hat eine verträgliche Nachverdichtung der vor-
handenen Wohnbebauung zum Ziel. Dabei wird im Rahmen der Planung dem Stellplatzbedarf 
der zukünftigen Bewohner und der Besucher Rechnung getragen. Gleichzeitig ist es das Ziel, 
übermäßige Versiegelung und zusätzliche Verkehre zu minimieren. Die Schaffung zusätzlicher 
Stellplätze könnte das Gegenteil bewirken. Der Stellplatzbedarf der Anlieger ist laut Stellplatz-
verordnung NRW auf dem eigenen Grundstück zu decken. Darüber hinaus bleibt das Parken 
im Bereich der Buschstraße zulässig.  

Der Anregung wurde teilweise gefolgt. 

 
 
Ergebnis der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
I. Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ist eine Stellungnahme eingegangen. 
 

1. Bürger*in, 58093 Hagen, 19.01.2024 
 
 
 
II. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Im Rahmen der Beteiligung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

1. LWL-Archäologie für Westfalen, 31.01.2024 
2. Stadt Hagen, Untere Denkmalbehörde, 02.02.2024 
3. Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, Fachbereich Entwässerungsplanung, Grundstück-

sentwässerung und Kanaldatenbank, 02.02.2024 – keine Bedenken 
4. ENERVIE Vernetzt GmbH, Technischer Service, 15.02.2024 
5. Stadt Hagen, Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster, 15.02.2024- 

keine Bedenken oder Anregungen 
6. Stadt Hagen, Umweltamt, 16.02.2024 

 
 

 Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag der 
Verwaltung 

Anpassung 
Ja Nein 

I.1 Bürger*in, 19.01.2024 
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Die Stellungnahme bezieht sich 
auf die Stellplatzsituation im Plan-
gebiet sowohl aufgrund der ge-
planten Neubebauung als auch 
auf die Situation im Bestand, die 
als chaotisch bezeichnet wird. Es 
wird angeregt, „dass der Plan da-
hingehend geändert wird, dass 
auf dem jetzt geplanten Bereich 
des fünf Familienhauses ein 
Parkplatz entstehen sollte, nicht 
nur für die neuen Eigentümer, 
sondern auch für die in der nahen 
Umgebung lebenden Anwohner.“ 
 

Ziel des Bebauungsplanes ist die 
Schaffung eines attraktiven, inte-
grierten Baugebietes im Innenbe-
reich mit Wohneinheiten in Einfa-
milienhäusern und einem Mehrfa-
milienhaus. Der Bebauungsplan 
setzt für das allgemeine Wohnge-
biet (WA) 1 je Wohneinheit 2 pri-
vate Stellplätze fest, für das WA 2 
werden 1,5 Stellplätze je 
Wohneinheit festgesetzt. Damit 
liegt die Festsetzung des Bebau-
ungsplanes über den Vorgaben 
der Stellplatzverordnung für 
Nordrhein-Westfalen, welche je 
Wohneinheit einen Stellplatz vor-
sieht, der im Falle einer guten An-
bindung an den öffentlichen Per-
sonennahverkehr weiter reduziert 
werden kann. Im Bebauungsplan 
werden darüber hinaus auch 4 öf-
fentliche Stellplätze im Bereich 
der neuen Erschließungsstraße 
festgesetzt, die insbesondere den 
Besuchern des Baugebietes die-
nen. Mit diesen Festsetzungen 
soll zum einen sichergestellt wer-
den, dass die zukünftigen Bewoh-
ner*Innen ihren Stellplatzbedarf 
auf den eigenen Grundstücken 
decken. Zum anderen soll aber 
auch verhindert werden, dass 
durch eine übermäßig hohe An-
zahl öffentlicher Stellplätze zu-
sätzlicher Verkehr induziert wird.  
Ziel des Bebauungsplanes ist es, 
eine verträgliche Nachverdich-
tung des vorhandenen Siedlungs-
bereiches zu erreichen. Durch die 
Festsetzung der maximalen Zahl 
der Wohneinheiten je Wohnge-
bäude und der offenen Bauweise 
soll dieses Ziel gestützt und die 
Bewohnerdichte nur moderat er-
höht werden, sodass der zusätz-
lich entstehende Verkehr im 
Wohngebiet ebenfalls begrenzt 
wird. Auch eine übermäßige Bo-
denversiegelung soll verhindert 
werden, sodass Stellplätze und 
Garagen ausschließlich innerhalb 
der überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie der explizit dafür 
festgesetzten Flächen zulässig 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Die Parksituation und Durchläs-
sigkeit für den ÖPNV wurden ge-
prüft. Die Rückmeldung seitens 
der Hagener Straßenbahn AG hat 
ergeben, dass es insbesondere 
im unteren Bereich der Busch-
straße – auf Höhe des Senioren-
heims – zu Engstellen aufgrund 
von parkenden PKW gekommen 
ist. Hier ist jedoch ein Halteverbot 
umgesetzt worden, welches bei 
Einhaltung das Problem löst. 
Gleichzeitig tragen die parkenden 
Fahrzeuge zur Verkehrsberuhi-
gung bei, da das „Hindurch-
schlängeln“ nicht bei erhöhter Ge-
schwindigkeit möglich ist. 
 
Die Schaffung von zusätzlichen 
öffentlichen Stellplätzen auf dem 
Grundstück des Mehrfamilien-
hauses bei gleichzeitigem Aus-
spruch von Parkverboten entlang 
der Buschstraße würde den ge-
nannten Zielen entgegenstehen 
und ist aus diesem Grund nicht 
weiterverfolgt worden.  
Der Anregung wird nicht ge-
folgt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.1 LWL-Archäologie für Westfalen, 
31.01.2024 
Hinweis auf paläontologische 
Denkmalpflege/ Archäologische 
Denkmalpflege. 

Entsprechende Hinweise werden 
in den Plan aufgenommen. 
 
Der Stellungnahme wird ge-
folgt 

  
 
 
 

X 
 Stadt Hagen, Untere Denkmalbe-

hörde, 02.02.2024 
Hinweise zu Bodendenkmal-
schutz. 

Hinweise zu Bodendenkmälern 
sind in den Plan aufgenommen 
worden. 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
X 

 
 

 Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, 
Fachbereich Entwässerungspla-
nung, Grundstücksentwässerung 
und Kanaldatenbank 
Keine Bedenken 

 
 
Kenntnisnahme 

 
 

X 

 

 ENERVIE Vernetzt GmbH, Tech-
nischer Service, 15.02.2024 
In der Stellungnahme wird auf die 
Erfordernis einer Ortsnetzstation 
hingewiesen. Ein Standortvor-
schlag wurde mitgeteilt. 
 
Eine Versorgung aus dem vor-
handenen Gas- und Wassernetz 
kann zur Verfügung gestellt wer-
den.  

Ein geeigneter Standort wurde 
mit der Enervie und dem Grund-
stückseigentümer abgestimmt 
und als Versorgungsfläche in den 
Bebauungsplan aufgenommen.  
Der Stellungnahme wird ge-
folgt. 
 
Kenntnisnahme 

  
 
 

X 
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 Stadt Hagen, Fachbereich Geoin-
formation und Liegenschaftskata-
ster, 15.02.2024 
Keine Bedenken 

 
Kenntnisnahme 

  
X 

 Stadt Hagen, Umweltamt, 
16.02.2024 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Aufnahme allgemeiner Hinweise 
der unteren Naturschutzbehörde 
zu §§ 39 u. 44 BNatSchG. 
 
Untere Wasserbehörde 
Keine Bedenken der unteren 
Wasserbehörde. 
 
Untere Bodenbehörde 
Textliche Hinweise der Unteren 
Bodenschutzbehörde zum The-
menfeld Bodenschutz (sparsa-
mer Umgang mit Boden, Schutz 
des Mutterbodens, Verhalten bei 
Anhaltspunkten für Altlasten) sind 
in den B-Plan aufzunehmen.  
 
Gemeinsame Untere Umwelt-
schutzbehörde der Städte Bo-
chum, Dortmund und Hagen: 
Keine Prüfung 
 

Die Hinweise sind in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Dem Hinweis wird entspro-
chen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird entspro-
chen, die Hinweise im Bebau-
ungsplan werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

  
 
 
 
 
 
 

X 
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Schweda, Alexandra

Von:
Gesendet: Mittwoch, 27. Januar 2021 15:34
An: Schweda, Alexandra
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren Buschstraße 

Kategorien: Rote Kategorie

Sehr geehrte Frau Schweda, 

zunächst nochmal vielen Dank für den Anruf heute Morgen. 

Wie ich Ihnen ja schon telefonisch mitgeteilt habe, bin ich Miteigentümerin der Buschstraße . Alle Eigentümer 
der Häuser Buschstraße 11, 11a und 11 b hatten gegenüber der Hagener Entwicklungsgesellschaft Bedenken bei 
einem gemeinsamen Gespräch mit  am 24.04.2018 geäußert. 

Diese lege ich Ihnen nochmals dar: 

Wir waren mit der Zufahrt, direkt neben unserer, nicht einverstanden. Unser Vorschlag ging dahin, die Zufahrt 
rechts von dem bestehenden Bauernhaus (Lageplan vom 25.08.2017, geändert am 30.01.2018, Projektnummer HEG 
05) oder neues Haus Nr. 2 zu verlegen. 
Dies würde für die Anwohner eine wesentlich geringere Lärm- und Abgasbelästigung bedeuten. Ansonsten wäre der 
bisher bestehende Baumbestand durch das anzulegende Straßenbett gefährdet (Umsturzgefahr). 
Sollten unsere Bedenken in diesem Punkt nicht fruchten, würden wir einen Sicht- und Schallschutz fordern. 

Weiterhin bin ich der Auffassung, dass gemäß laut Plan zwei Häuser weniger gebaut werden sollten. Statt dessen 
sollten für die Anlieger selbst und deren Besucher Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Parkraumnot besteht 
zur Zeit bereits in der Buschstraße. Aufgrund von gesetzlichem Verbot darf nicht aufgesattelt auf dem Bürgersteig 
geparkt werden, folglich kommt es vor allem in den Abendstunden zu teilweiser wilder Parkerei. Als Fahrzeugführer 
muss man sich regelrecht „durchschlängeln“, gerade die durchfahrenden Busse haben Probleme durchzukommen. 
Herr  meinte damals, dass genügend Parkplätze vorhanden seien, die Anlieger und ich sehen das anders. 
Gerne könnten wir gemeinsam in den Abendstunden einen Ortstermin vereinbaren. 

Da ich ja nun von Ihnen schon gehört habe, dass einige Planungen geändert werden sollen, würde ich meine 
Bedenken und die meiner Mitstreiter gerne nach Vorlage und Einsichtnahme des neuen Plans, wenn notwendig, ggf. 
neu formulieren. 

Wäre es Ihrerseits möglich, mir Bescheid zu geben, wenn der fertige Plan ausgelegt wird? 

Mit freundlichem Gruß 

Von: Alexandra.Schweda@stadt-hagen.de [mailto:Alexandra.Schweda@stadt-hagen.de] 
Gesendet: Dienstag, 26. Januar 2021 09:25 
An: 
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren Buschstraße 

Sehr geehrte Frau , 

das Bebauungsplanverfahren „Wohnbebauung Buschstraße“ ist soeben eingeleitet worden. Bisher ist lediglich der 
Aufstellungsbeschluss gefasst worden. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit diente dazu, über diesen 
Verfahrensschritt und die allgemeinen Ziele der Planung zu informieren (d.h. über die Absicht, dort Wohnbebauung 
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zu entwickeln). Ein Bebauungsplanentwurf ist zum jetzigen (noch sehr frühen) Zeitpunkt noch nicht vorhanden. 
Dieser wird für den nächsten Verfahrensschritt erarbeitet und im Rahmen der öffentlichen Auslegung für einen 
Monat zur Einsichtnahme bereitgestellt. Dann haben Sie die Gelegenheit, nochmals eine Stellungnahme abzugeben 
bzw. Bedenken zur konkreten Planung zu äußern. 
Die Bedenken, die Sie zum jetzigen Zeitpunkt haben, können Sie mir gerne per E-Mail zukommen lassen oder auch 
telefonisch mitteilen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie persönlich Einsicht in die ausgelegten Unterlagen 
nehmen und mir Ihre Bedenken zur Niederschrift äußern. Hierzu können wir einen Termin vereinbaren. 
Ihre Bedenken werde ich in die Verfahrensakte aufnehmen, sodass sie in die Abwägung einfließen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

---------------------------------------------------------- 
Alexandra Schweda 
Bauassessorin 
Bauleitplanung Stadtbezirk Mitte 

HAGEN - Stadt der FernUniversität 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung 
FB 61/4 

Rathaus I, Zimmer D.202 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 

Tel.: 0049 (0)2331 207-3498 
Telefax.: 0049 (0) 2331 207-2461 
mailto: alexandra.schweda@stadt-hagen.de 

Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://BLOCKED/http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum. 

http://BLOCKED/http://www.hagen.de 

Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 

Von: 
Gesendet: Montag, 25. Januar 2021 15:03 
An: Schweda, Alexandra 
Betreff: Bebauungsplanverfahren Buschstraße 

Hallo Frau Schweda, 

ab wann kann man sich den Bebauungsplan ansehen und ggf. Bedenken einlegen (Widerspruch). 

58093 Hagen 
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Mit freundlichem Gruß 

58093 Hasen, den 19.01.2024 

5a093 I-1ai 

Stadt Hagen 
Fachbereich Stadientwick1i ug, -planung und 

Bau ordnung 
Fi'au Schweda 

Postfach 4249 
58001 Hagen 

Bebauungsplanentwurf Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Schweda, 

zu dem Entwurf des og. Bebauungsplanes nehme ich wie folgt Stellung: 

auch aufgrund der bereits erfolgten Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan, bin ich nach wie 

vor der Meinung, dass bei der gesamten Planung unzureichender Parkraum geschaffen wird. 

Die geplanten Häuser sollen energetisch und klirnatechnisch hochwertig ausgestattet werden. Dieses 
wird seinen (hohen) Preis haben. Folglich werden die Käufer entweder finanziell gut aufgestellt sein 

und/oder beide Partner müssen arbeiten gehen. Da vom Arbeitsmarkt Flexibilität erwartet wird, Kinder 

zum Kindergarten oder Schule zu bringen sind, anschließend die Arbeit entweder zu Hause per 
Homeoffice oder an der Arbeitsstätte aufzunehmen ist, bedeutet das, dass zumindest für jedes Haus 

zwei Parkplätze vorhanden sein müssen, die laut Planung am eigenen Haus zu decken sind. 

Dabei berücksichtigt werden noch keine Besucher. 

Für das fünf Familienhaus sind in der Planung 1,5 Parkplätze pro Wohneinheit, auch das erscheint mir 

zu gering. 

Das Parken auf der Buschstraße selbst ist jetzt schon bereits chaotisch", Busse müssen sich zwischen 
geparkten Autos durchschlängeln. 

Die Planung sollte dahingehend geändert werden, dass auf dem jetzt geplanten Bereich des fünf 
Familienhauses ein Parkplatz entstehen sollte, nicht nur für die neuen Eigentümer, sondern auch für 

die in der nahen Umgebung lebenden Anwohner. 

2 7, H. 



LWL
Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße – Verfahren nach § 13 a BauGB  

Ihr Schreiben vom 08.01.2024 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Beteiligung zu der o.g. Planung bedanken wir uns. 
 
Aus Sicht der Paläontologischen Denkmalpflege ist folgendes zu beachten: 
 
In direkter und näherer Nachbarschaft oder in vergleichbaren Schichten des Untergrundes an 
anderer Stelle liegen Hinweise auf eine besondere Fossilführung oder paläontologische 
Bodendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/ Schurfen/Ausschachtungen) oder anderen 
Eingriffen in den Boden muss daher damit gerechnet werden, dass auch im Planungsgebiet bislang 
unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossilien (versteinerte Überreste von 
Pflanzen und Tieren) aus dem Oberkarbon (Namurium B, Ziegelschiefer-Schichten) (=Bashkirium) 
angetroffen werden können. Über den genauen Umfang und die exakte Lage möglicher 
Fossillagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aussage zu machen. Funde von 
Fossilien sind dem LWL-Museum für Naturkunde, Münster, unverzüglich zu melden (§16 DSchG 
NRW).  
 
Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Oberfläche treten, ist darüber hinaus vor 

Beginn der geplanten Baumaßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster, frühzeitig 

zu informieren, damit baubegleitende Maßnahmen abgesprochen werden können 

(Ansprechpartner Herr Dr. Pott, 0251 5916016; Palaeontologie@lwl.org). 
 

LWL-Archäologie für Westfalen - In der Wüste 4 - 57462 Olpe 
 

 
Stadt Hagen 
Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und 
Bauordnung 
Postfach 4249 
 
58042 Hagen 
 

 

 

 

 

Ansprechpartnerin: 
Melanie Röring B.A. 
Planbearbeitung 
Tel.:     02761 9375-42 
Fax:     02761 937520 
E-Mail: melanie.roering@lwl.org 
 

LWL-Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe 
 

In der Wüste 4, 57462 Olpe 
Telefon: 02761 9375-0 
www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de 

Konto der LWL-Finanzabteilung  
Sparkasse Münsterland Ost  
IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST 

Servicezeiten: 
Mo.-Do.   8.30 - 12.30 Uhr, 14.00 - 15.30 Uhr 
Freitag     8.30 - 12.30 Uhr 

Az.: 300rö24.eml 
Olpe, 31.01.2024 



LWL
Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

 

 

 

Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Planung. Für den Fall, dass archäologische Funde oder Befunde bei den Bodeneingriffen 
aufgedeckt werden, wird um Benachrichtigung entsprechend des in im Bebauungsplan genannten 
Punktes „Bodendenkmalschutz“ gebeten. 
 
Im Auftrag  
gez.                                                        f. d. R. 
Prof. Dr. Michael Baales  
(Leiter der Außenstelle)                          Melanie Röring B.A.  
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An 
 

61/4 Schweda 
 
Stellungnahme zur Anfrage 
 
Anfrage / Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauungs Buschstraße 
 
Anfrage vom: 02.02.2024 
 
Baudenkmalpflege 
Aus baudenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die geplante 
Maßnahme. 
 
Bodendenkmalpflege 
Ich verweise auf die Stellungnahme der LWL- Archäologie für Westfalen 
Außenstelle Olpe, In der Wüste 4, 57462 Olpe vom 31.01.2024: 
 
Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die Planung. Für den Fall, dass archäologische Funde oder Befunde 
bei den Bodeneingriffen aufgedeckt werden, wird um Benachrichtigung entsprechend 
des in im Bebauungsplan genannten Punktes „Bodendenkmalschutz“ gebeten.  
 
Aus Sicht der Paläontologischen Denkmalpflege ist folgendes zu beachten: 
 
In direkter und näherer Nachbarschaft oder in vergleichbaren Schichten des 
Untergrundes an anderer Stelle, liegen Hinweise auf eine besondere Fossilführung oder 
paläontologische Bodendenkmäler vor. Bei Erdarbeiten oder anderen Eingriffen in den 
Boden muss daher damit gerechnet werden, dass auch im Planungsgebiet bislang 
unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossilien aus dem 
Oberkarbon angetroffen werden können. Über den genauen Umfang und die exakte 

61/02 

 

02.02.2024 

 Ihre Ansprechpartnerin:  
Mirjam Kötter 
Tel.: 207-3026 
Fax: 207-2461 
E-Mail: mirjam.koetter@stadt-hagen.de 

Aktenzeichen   :  

6/63/PA/0003/24 
                                                                                                              

Baugrundstück: 

  

Gemarkung:        Flur:      Flurstück(e): 

 
 
Bauvorhaben: 

Anfrage Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße  
 
Antragsteller: 

Alexandra Schweda  61/4   
 



Schreiben vom 02.02.2024 / Az.: 6/63/PA/0003/24  
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Lage möglicher Fossillagerstätten und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine Aussage 
zu machen. 
 
Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe selten an die Oberfläche treten, ist vor Beginn 
der geplanten Baumaßnahmen das LWL-Museum für Naturkunde, Münster frühzeitig zu 
informieren. 
 
Der Vorhabenträger soll sich zeitnah mit der Stadtarchäologie Hagen (Mirjam Kötter, 
Tel. 207-3026, mirjam.koetter@stadt-hagen.de) in Verbindung setzen, um das weitere 
Vorgehen miteinander abzustimmen. 
 
I.A. 
 
 
 
Kötter  
 

mailto:mirjam.koetter@stadt-hagen.de
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  Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Hagen  

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 
Briefadresse:  Postfach 42 49 · 58042 Hagen 
Paketadresse:  Eilper Straße 132 - 136 · 58091 Hagen 
 

Tel.: 02331 3677-0 
Fax: 02331 3677-5999 
www.wbh-hagen.de 

Vorstand: 
 
Henning Keune (Sprecher) 
Hans-Joachim Bihs 

Jörg Germer 

Bankverbindung:  
 
Sparkasse an Volme und Ruhr 
IBAN:  DE56 4505 0001 0100 1299 27 

BIC:  WELADE3HXXX 
 
USt-IdNr.:  DE253957371 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB  
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schweda, 
 
alle Belange des WBH wurden berücksichtigt, von unserer Seite aus bestehen keine Einwände gegen 
die Vorliegende Version des Bebauungsplans. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
_________________ 
Adriano Rosin 
Fachleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ø z. Vg. 

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR · Postfach 42 49 · 58042 Hagen 

 
 
Stadt Hagen 
Fachbereich 61 
z. Hd. Frau Schweda 
 

 

Fachbereich Entwässerungsplanung, 

Grundstücksentwässerung und 

Kanaldatenbank 

Fachgruppe Entwässerung und 

Stellungnahmen 

 
Eilper Straße 132 - 136, 58091 Hagen 

Gebäude B 

Auskunft erteilt: 
 

Kontakt:  Stefan Pape 

Tel.:  02331 3677-265 

Mobil:  015120760940 

Fax:  02331 3677-5999 

E-Mail:  spape@wbh-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

15.01.2024 WBH/0202, 30.01.2024 
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http://BLOCKED/www.enervie-
vernetzt.de 

  
Geschäftsführer: Wolfgang Hinz, Jürgen Peiler 

Sitz der Gesellschaft: Hagen 
Amtsgericht Hagen: HRB 265 
USt.-Id.-Nr.: DE811245756   

 

Nachhaltigkeit ist uns wichtig – wir schonen Ressourcen und empfehlen, diese Mail nur bei Bedarf auszudrucken. 
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Schweda, Alexandra

Von: Treude, Anke <Anke.Treude@enervie-vernetzt.de>
Gesendet: Donnerstag, 15. Februar 2024 10:44
An: Schweda, Alexandra
Betreff: AW: Betreff: Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauungs Buschstraße – 

Verfahren nach § 13 a BauGB - Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 16.02.2024

Anlagen: Netzkonzept.pdf

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

 
Absender E-Mail: Anke.Treude@enervie-vernetzt.de  
 
Guten Morgen Frau Schweda, 
 
gegen den Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstraße der Stadt Hagen bestehen unserseits keine 
Bedenken. 
 
Für die Versorgung des Gebietes mit Strom ist der Bau einer Ortsnetzstation erforderlich. Einen möglichen Standort 
haben wir im beigefügten Plan kenntlich gemacht. 
 
Eine Versorgung aus dem vorhandenen Gas- und Wassernetz kann zur Verfügung gestellt werden. 
 
Für die Erschließung ist ein Netzkonzept erforderlich. Diesbezüglich benötigen wir Angaben, wann die Erschließung 
beginnen soll. Dies ist auch für die Planung und Ausführung wichtig. 
 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die nachfolgend aufgeführten Kollegen: 
 
Hartmut Adam (Strom)hartmut.adam@enervie-vernetzt.de 02351 / 5675 - 22246 oder 0170 / 7625592 Torsten 
Raßmussen (Gas/Wasser)torsten.rassmussen@enervie-vernetzt.de 02351 / 5675 - 22239 oder 0151 / 16238558 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anke Treude 
 
ENERVIE Vernetzt GmbH 
Technischer Service 
Netz- und Anlagenplanung 
 
ENERVIE Vernetzt GmbH 
Lennestraße 2 
58507 Lüdenscheid 
 
Tel. +49 (2351) 5675-22267 
Fax +49 (2351) 5675-12267 
 
mailto:anke.treude@enervie-vernetzt.de 
http://BLOCKED/www.enervie-vernetzt.de 
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Geschäftsführer: Wolfgang Hinz, Jürgen Peiler Sitz der Gesellschaft: Hagen Amtsgericht Hagen: HRB 265 
USt.-Id.-Nr.: DE811245756 
 
 
 
Nachhaltigkeit ist uns wichtig – wir schonen Ressourcen und empfehlen, diese Mail nur bei Bedarf auszudrucken. 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Schweda, Alexandra <Alexandra.Schweda@stadt-hagen.de> 
Gesendet: Montag, 8. Januar 2024 13:38 
An: 'axel.rolle@telekom.de' <axel.rolle@telekom.de>; 'ralf.schroeer@telekom.de' <ralf.schroeer@telekom.de>; 
Oeffentliche-Planungen@enervie-gruppe.de; Planauskunft <Planauskunft@enervie-vernetzt.de>; 'w.sasse@heb-
hagen.de' <w.sasse@heb-hagen.de>; 'd.liedtke@heb-hagen.de' <d.liedtke@heb-hagen.de>; 'P.Lausen@hvg-
hagen.de' <P.Lausen@hvg-hagen.de>; 'Rosin, Adriano' <ARosin@wbh-hagen.de>; 'info@avu-netz.de' <info@avu-
netz.de>; 'Info@lb-naturschutz-nrw.de' <Info@lb-naturschutz-nrw.de>; 'melanie.roering@lwl.org' 
<melanie.roering@lwl.org>; 'christian.pott@lwl.org' <christian.pott@lwl.org>; 'monika.riedel@lwl.org' 
<monika.riedel@lwl.org>; 'V_Fuest.Hagen@polizei.nrw.de' <V_Fuest.Hagen@polizei.nrw.de> 
Betreff: Betreff: Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauungs Buschstraße – Verfahren nach § 13 a BauGB - 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 16.02.2024 
 
Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauungs Buschstraße – Verfahren nach § 13 a BauGB 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bis zum 
16.02.2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 den Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung 
Buschstraße – Verfahren nach § 13 a BauGB als Entwurf beschlossen und die Verwaltung beauftragt den 
Bebauungsplan im Internet zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen. Aufgrund dieses Beschlusses wird der 
Bebauungsplan gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit der Begründung vom 07.11.2023 in  
 
der Zeit vom 08.01.2024 bis einschließlich 16.02.2024 
 
im Internet veröffentlicht. 
 
Darüber hinaus liegt der Bebauungsplanentwurf mit der Begründung vom 07.11.2023 im oben genannten Zeitraum 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches Rathaus, Bauteil D, Flurbereich 1. 
Obergeschoss, Rathausstraße 11, 58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 08:30 Uhr 
bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) öffentlich aus. 
 
Zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bitte ich Sie, unter 
der u. g. Adresse die Unterlagen einzusehen. Ein Übersichtsplan zur Orientierung ist beigefügt. Auf Anfrage können 
auch ausgedruckte Unterlagen (Bebauungsplanentwurf, Begründung, Gutachten usw.) übermittelt werden. 
 
Sie haben die Möglichkeit, den Plan, die Begründung und die Anlagen im Internet unter folgendem Link einzusehen: 
http://BLOCKED/www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 . 
 
Ich bitte um Abgabe Ihrer Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit bis zum 16.02.2024.  
 
Sollte keine Stellungnahme eingehen, gehe ich davon aus, dass Ihre Belange von der Planung nicht berührt werden 
und sehe dies als Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf an.  
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Folgende Unterlagen stehen im Internet zur Einsicht für Sie bereit: 
 
-Beschlussvorlage zur Veröffentlichung im Internet/ Auslegung -Bebauungsplanentwurf Nr. 7/20 (702) 
Wohnbebauung Buschstraße – Verfahren nach § 13 a BauGB -Begründung zum Bebauungsplan vom 07.11.2023 -
Städtebaulicher Entwurf -Artenschutzprüfung Stufe I, ILS Essen GmbH, Mai 2018 -Versickerungsuntersuchungen, 
Halbach + Lange, Ingenieurbüro für Grundbau, Bodenmechanik und Umwelttechnik GmbH, April 2022 -
Lärmimmissionsgutachten, Ing.-Büro für Akustik und Lärm-Immissionsschutz Buchholz Erbau-Röschel Horstmann, 
2023 
 
Hinweis: Diese Beteiligung wird ausschließlich per E-Mail verschickt. Ein Versand in Briefform erfolgt nicht. Sollten 
Sie nicht der richtige Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation sein, bitte ich um entsprechende 
Mitteilung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
---------------------------------------------------------- 
Alexandra Schweda 
 
Abteilungsleitung 
Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung FB 61/4 
 
HAGEN - Stadt der FernUniversität 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung 
und Bauordnung 
 
Rathaus I, Zimmer D.106 
Rathausstr. 11 
58095 Hagen 
 
Tel.:  0049 (0)2331 207-4614 
Telefax.: 0049 (0) 2331 207-2461 
mailto: alexandra.schweda@stadt-hagen.de 
 
Die Stadt Hagen hat den elektronischen Zugang eröffnet. Informationen zur rechtssicheren, verschlüsselten E-Mail-
Kommunikation mit der Stadt Hagen finden Sie unter http://BLOCKED/http://www.hagen.de/irj/portal/Impressum 
 
http://BLOCKED/http://www.hagen.de 
 
Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei 
Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht 
in Verbindung zu setzen. 
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Bebauungsplan Nr. 7/20 (702) Wohnbebauung Buschstr. – 
Verfahren nach § 13a BauGB - TÖB-Beteiligung 
 
 
Folgende allgemeine Hinweise der unteren Naturschutzbehörde zu §§ 39 u. 44 BNatSchG 
sind im o.a. B-Plan aufzunehmen: 
 

- „Zur Verhinderung artenschutzrechtlicher Konflikte nach § 39 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) sind erforderliche Fällungen von Gehölzen außerhalb der Zeit vom 
01.03. bis 30.09. durchzuführen.“ 

 
- „Zur Verhinderung artenschutzrechtlicher Konflikte nach § 44 BNatSchG ist sicher-

zustellen, dass sich in zu beseitigenden und zu verbauenden Strukturen keine Le-
bensstätten wild lebender Tiere der besonders geschützten Art (z. B. Fledermäuse 
oder gebäudebrütende Vögel) befinden. Sollten diese festgestellt werden, ist vor Be-
ginn der Arbeiten die untere Naturschutzbehörde zu informieren, damit geeignete 
Schutzmaßnahmen abgestimmt und ergriffen werden können.“ 

 
Gegen die Aufstellung des B-Planes bestehen seitens der unteren Wasserbehörde eben-
falls keine Bedenken. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) hat im Auftrag der Stadt Hagen 
einen Antrag nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur Einleitung von Niederschlags-
wasser in das Grundwasser bei der UWB eingereicht. Die wasserrechtliche Erlaubnis 
wurde seitens der unteren Wasserbehörde erteilt. 
  

Stadt Hagen   Postfach 4249   58042 Hagen 
 

      
An  
 
-61/4 
      
      
      

Umweltamt 

 
Rathaus I, Rathausstr.11,58095 Hagen 

Auskunft erteilt 

Herr Wittkowski, Zimmer C1010 

Tel. (02331) 207 3763 

Fax (02331) 207 2469 

E-Mail hans-joachim.wittkowski@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

      69/30, 16.02.2024 
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Folgende textliche Hinweise der Unteren Bodenschutzbehörde sind in den B-Plan aufzu-
nehmen: 

- Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen sind im Plangebiet z.Zt. nicht be-
kannt. 

 
- Für den B-Plan gilt, dass nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz 

(BBodSchG) in Verbindung mit § 7 BBodSchG sich jeder so zu verhalten hat, 
dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. 

 
- Nach § 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) soll mit Grund und Boden spar-

sam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf 
das notwendigste Maß zu begrenzen. 
 

- Mutterboden ist in einen nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung o-
der Vergeudung zu schützen.  Ein ggf. erforderlicher Massenausgleich hat mög-
lichst innerhalb des Baugebietes zu erfolgen.  

 
- Sollten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Boden-

veränderung auf dem Gelände festgestellt werden, so ist die Untere Boden-
schutzbehörde gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW unverzüg-
lich zu verständigen. In diesem Fall behält sich die Untere Bodenschutzbehörde 
weitere Auflagen vor. 

 
Die MVA Hagen betreibt mit produziertem Dampf durch das Verbrennen von Abfall u.a. das 
Heizwerk Hagen-Helfe, das Westfalenbad, das Ischelandstadion, die Ischelandhalle, das 
Theodor-Heuss-Gymnasium, die Meinolfschule sowie den HUI-Betriebshof versorgt. Nach 
dem Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ist Abwärme aus Müllverbrennungsanlagen als „er-
neuerbar“ einzustufen und ist bei ausreichendem Potential ein Weg andere fossile Ener-
gieträger einzusparen.  
 
Die nach Nordosten verlaufende Fernwärmeleitung für das Fernwärmegebiet der E.ON 
Energy Solutions GmbH führt genau der Buschstraße entlang. Somit bestünde die Mög-
lichkeit das Wohngebiet mit einem Mehrfamilienhaus mit den etwa 5 Wohneinheiten im 
südlichen Bereich und zehn Einfamilienhäusern mit einem kurzen Leitungsstich raumwär-
memäßig zu erschließen. Im Anbetracht der gesetzlichen Verpflichtung zur kommunalen 
Wärmeplanung nach Wärmeplanungsgesetz und der Erschließung neuer Gebiete für eine 
zentrale und dann CO2-neutrale zukunftssichere Energieversorgung wird empfohlen, die 
Prüfung der Fernwärmeversorgung dieses Neubaugebietes vorzunehmen. Denn seit 1. Ja-
nuar 2024 muss jede in einem Neubau eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren 
Energien betrieben werden, wenn der Neubau in einem Neubaugebiet errichtet wird. Mit 
einem Anschluss an die Fernwärmeversorgung mit Abwärme aus der MVA würde diese 
Voraussetzung erfüllt werden können. 
 
Aus Klimaschutz- und Klimaanpassungssicht gilt weiterhinzu beachten: 
 

- Eine Begrünung von Flachdächern, einschließlich Carports und Garagen, ist festzu-
setzen. Eine Kombination mit einer Photovoltaikfunktion ist entsprechend vorzuse-
hen.  

 
- Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 20˚ Dachneigung sind bei einer zusam-

menhängenden Fläche ab 10 m² zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu un-
terhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Zu verwenden ist mindestens 



- 3 - 

eine Extensivbegrünung bestehend aus naturnaher Vegetation mit einer Substrat-
stärke von mindestens 10 cm. Die Bewässerung soll ausschließlich über Nieder-
schlagswasser erfolgen.  

 
- Anlagen für Solarthermie und Photovoltaikanlagen müssen mit der Dachbegrünung 

kombiniert werden und schließen sich nicht aus. Nutzbare Dachterrassen, verglaste 
Dachteile, technische Dachein- und Aufbauten bis zu einem Anteil von max. 30 % 
der Gesamtdachfläche sind von der Begrünungspflicht ausgeschlossen. 

 
- Zusammenhängende Teilflächen von Wand- oder Fassadenflächen sind bis zu einer 

Höhe von 4 m gemäß einer Pflanzenempfehlungsliste mit Gehölzen bzw. mit boden-
gebundenen Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen, sofern sie eine Größe von 
mindestens 20 m² aufweisen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei 
Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

 
Absprachegemäß erfolgt von der Unteren Immissionsschutzbehörde der Städte Bochum, 
Dortmund und Hagen (Abteilung 69/5) wegen des erheblichen Stellendefizits, ausfallbe-
dingter Personaldefizite und, um gravierendere Folgen beim Schutz der Bevölkerung oder 
der Verfolgung von Straftaten zu verhindern, keine immissionsschutzrechtliche Prüfung 
bzw. diesbezügliche Stellungnahme zu diesem Bauleitplanverfahren. 
 
 
gez. Wittkowski 



HAGEN II,])Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister
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Bebauungsplan 7/20 Wohnbebauung Buschstraße 

Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Schweda, 

ich muss Ihnen leider mitteilen, dass aufgrund des seit langem vorherrschenden erheblichen 

Stellendefizits in Höhe von fünf vollzeitverrechneten Stellen zzgl. ausfallbedingter Personaldefizite, 

verschiedene gesetzliche Pflichtaufgaben der Gemeinsamen Unteren Umweltschutzbehörde der 

Städte Bochum, Dortmund und Hagen eingestellt werden mussten, um gravierendere Folgen in 

anderen Bereichen – wie etwa dem Schutz der Bevölkerung oder der Verfolgung von Straftaten – 

zu verhindern. Bereits ohne Ausfälle ist für 25% der Aufgaben kein Personal vorhanden. Eine 

vollständige Aufgabenerfüllung ist daher leider nicht mehr leistbar. Bis auf Weiteres können unter 

anderem auch keine immissionsschutzrechtlichen Prüfungen zu Bauleitplanverfahren erfolgen. Der 

o.g. Bebauungsplanentwurf wurde dementsprechend nicht geprüft. Eine Aussage, ob Bedenken aus 

immissionsschutzrechtlicher Sicht vorzutragen wären, kann daher nicht erfolgen. Ich bitte insofern 

um Verständnis. 

 

Dass diese Stellungnahme im Rahmen des Aufstellungsverfahrens den politischen Gremien zur 

Verfügung zu stellen ist, ist mir bekannt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

gez. van den Berg 

Stadt Hagen   Postfach 4249   58042 Hagen 
 

Über  

69/0 Wittkowski 
 
An 

61/4 Schweda 
 
- im Hause - 

 
 

Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde der 

Städte Bochum, Dortmund und Hagen 

Gebäude: Amtshaus Boele 

 
Hagen, Schwerter Str. 168, 58099 Hagen 

Auskunft erteilt 

Herr van den Berg, Zimmer 010 

Tel. (02331) 207 4776 

Fax (02331) 207 2469 

E-Mail dennis.vandenberg@stadt-hagen.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum 

08.01.2024 69/50 V,10.01.2024   
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1 EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH plant die Bebauung einer ran-
dlich bebauten Fläche in einem Wohngebiet zwischen Pappelstraße und Buschstraße in Hagen-
Helfe in der Gemarkung Boele, Flur 11, Flurstücke 750, 39 und 40. 

In dem vorliegenden Gutachten wird untersucht, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG durch die Realisierung des Planvorhabens verwirklicht werden und eine vertiefende 
Artenschutzprüfung der Stufe II erforderlich wird.  

Das Institut für Landschaftsentwicklung und Stadtplanung, Essen (ILS Essen GmbH) wurde 
von den Wirtschaftsbetrieben Hagen WBH mit der Erstellung der vorliegenden Artenschutzprü-
fung der Stufe I für das geplante Vorhaben beauftragt.  

1.1 Vorgehensweise  

Die Artenschutzprüfung der Stufe I erfolgt entsprechend den Empfehlungen des LANUV und 
des MUNLV (Hrsg. 2008) sowie 

• dem Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz vom 06.06.2016: VV-Artenschutz 

• und „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben“. - Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010. 

Im Rahmen einer Artenschutzprüfung sind gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG die Tier- und Pflanzen-
arten des Anhangs IV der FFH-RL, die sonstigen streng geschützten Arten und Europäische 
Vogelarten zu betrachten. Das LANUV hat für Nordrhein-Westfalen eine fachlich begründete 
Liste der so genannten „planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten“ zusammengestellt, welche 
für das vorliegende Gutachten die Grundlage für die Artbetrachtung bildet. 

Zunächst werden die rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt, auf denen die Artenschutz-
prüfung begründet ist (Kap. 2).  

Im Weiteren werden alle potenziell relevanten Wirkfaktoren und Auswirkungen als Grundlage 
der weiteren Beurteilung ermittelt (Kap. 3), die im Hinblick auf das Vorhaben auftreten können. 

In Kapitel 4 werden die durch das Vorhaben potenziell betroffenen, planungsrelevanten Arten 
ermittelt. Die Datengrundlagen hierfür sind die Abfrage des Messtischblattes (MTB) 4610, 
Quadrant 2, Hagen nach potenziell vorkommenden, planungsrelevanten Arten in den Lebens-
raumtypen Laubwälder mittlerer Standorte, Fließgewässer, Kleingehölze, Alleen, Bäume, Ge-
büsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude, die Auswertung des Bio-
topkatasters des LANUV (2018) sowie die Abfrage nach Vorkommen planungsrelevanter Arten 
bei der Biologischen Station Hagen, beim Fundortkataster des LANUV sowie beim NABU 
Hagen. Eine faunistische Kartierung für das Plangebiet liegt nicht vor. Es erfolgten zwei Orts-
begehungen mit Untersuchung des Geländes zu Tiersichtungen, Tierspuren und Potenzialein-
schätzungen am 09.01.2018 und am 18.04.2018. 
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Weiterhin werden die möglichen Wirkfaktoren und potenziellen Auswirkungen im Rahmen der 
artspezifischen Empfindlichkeiten abgegrenzt und geprüft, ob eine vertiefte Art-für-Art-
Prüfung der Stufe II erforderlich werden können.  

Abschließend werden die wesentlichen Prüfergebnisse der artenschutzfachlichen Beurteilung in 
Kapitel 5 zusammengefasst. 

1.2 Kurzbeschreibung des Plangebietes und des Untersuchungsgebietes 

Das Plangebiet ist das Grundstück, auf dem die Bebauung vorgesehen ist. Das Grundstück liegt 
östlich der Hagener Straße in einem dicht besiedelten Gebiet im Ortsteil Helfe. Das Plangebiet 
wird von einer randlich bebauten Siedlung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern begrenzt. Die 
zentrale Freifläche wird als Grünland (Mähwiese) genutzt und geht übergangslos in die intensi-
ver genutzten Rasenflächen der großflächigen Hausgärten an der Buschstraße über. Dort finden 
sich vereinzelt alte Obstbäume als Relikte einer Obstbaumwiese. Das Mehrfamilienhaus an der 
Buschstraße ist ein umgebautes, ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude. Der Rückbau eines 
weiteren landwirtschaftlichen Gebäudes ist an den verbliebenen Mauerresten im Hausgarten zu 
erkennen. Am Haus selbst stehen Ziergehölze.   

In dem Grünland verläuft ein Entwässerungsgraben von Süden nach Norden, der im Bereich der 
Bebauung an der Pappelstraße gepflastert ist. 

Die umgebende Wohnbebauung steht dicht randlich am Plangebiet weist hier überwiegend nur 
kleinere Hausgärten mit Bäumen, Sträuchern, Hecken und Rasenflächen auf. Stellplätze der 
Mieter des dem Plangebiet benachbarten Wohnhauses an der Buschstraße grenzen unmittelbar 
an das Grünland im Süden an. 

Umfasst wird das Plangebiet von der Buschstraße im Süden, die von Westen nach Osten durch 
Wohnbebauung gekennzeichnet ist. 

Die nördlich angrenzende Pappelstraße geht als stark befahrene Straße von der Hagener Straße 
ab. Hier liegen verschiedene öffentliche Gebäude, Geschäftshäuser und Bushaltestellen. Nörd-
lich der Pappelstraße schließt eine Kleingartenanlage an. 

Abbildung 1 zeigt die Lage des Plangebietes. 

Auf dem Grundstück steht - abweichend von der Darstellung im Katasterplan (Abbildung 1) 
nur noch das Wohngebäude an der Buschstraße (Hausnummer 13) und ein Gartenhäuschen. Die 
hellgrau dargestellten Gebäude im Plangebiet sind nicht mehr vorhanden. Grundmauern wurden 
als gestalterisches Element im Garten belassen. 
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Plangebiet: Rote Umgrenzung. Rote Gebäude: öffentliche Gebäude. Quelle: Auszug aus dem 
Kataster (HEG 2017a). 

Abbildung 1: Darstellung des Plangebietes und der umgebenden Gebäude 
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1.3 Untersuchungsergebnisse der Ortsbegehung am 09. Januar 2018 - Ge-

lände 

Die zentrale Fläche war wegen der umgebenden Abzäunungen nicht zu betreten, sondern ledig-
lich von außen einsehbar. Horstbäume waren in den angrenzenden Bäumen der Hausgärten 
nicht zu erkennen. In Abbildung 2 ist mittig der Entwässerungsgraben zu erkennen. 

 

Abbildung 2: Blick nach Norden über das Grünland in Richtung Pappelstraße.  

 

Abbildung 3: Blick nach Süden über das Grünland in Richtung Buschstraße. 

Entlang der Zaungrenze in der Mitte des Bildes (Abbildung 3) ist der in diesem Bereich ge-
pflasterte Entwässerungsgraben zu erkennen. Er ist von Gras überwuchert.  
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Lebensraumstrukturen für planungsrelevante Amphibien sind entlang des Grabens nicht zu er-
kennen. Er ist nicht dauerhaft wasserführend und nicht mit potenziellen Laichgewässern oder 
Freiraumstrukturen vernetzt. Pappelstraße, Buschstraße und die umgebende Bebauung wirken 
als Barrieren. 

 

Abbildung 4: Blick nach Westen über das Grünland in Richtung der randlichen Bebauung. 

Im Westen und Südwesten grenzt die Bebauung zum Teil unmittelbar an das Plangebiet an 
(Abbildung 4). Die dazugehörigen Hausgärten bzw. Grünflächen sind kleinräumig. 

Das Wohngebäude im Plangebiet an der Buschstraße ist augenscheinlich ein ehemaliges land-
wirtschaftliches Gebäude, welches zum Wohnen umgebaut wurde. Es ist bewohnt und war 
während der Ortsbegehung nicht zugänglich. Zum Hausgarten gehört eine intensiv gemähte 
Rasenfläche, die ohne räumliche Abgrenzung in die angrenzende Mähwiese übergeht. Auf der 
Rasenfläche stehen Obstbäume. Im Bereich des Wohngebäudes wurden Ziergehölze ange-
pflanzt (Abbildung 5). Rechts in der Bildmitte sind die roten Mauerreste eines ehemaligen Ge-
bäudes zu erkennen. 
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Abbildung 5: Blick nach Süden auf das Wohngebäude an der Buschstraße. 

An der Westseite des Hauses ist eine Holzvertäfelung angebracht, die an der unteren Kante ei-
nige Schäden aufweist. Potenziell könnten hier Einfluglöcher für Fledermäuse oder Gebäude-
brüter vorhanden sein. Da das Gebäude nicht zu betreten bzw. näher zu untersuchen war, ist ein 
Vorkommen der Tiere nicht abschließend zu beurteilen. 

 

Abbildung 6: Westfassade des Wohngebäudes an der Buschstraße. 

Die zentrale Grünfläche reicht bis zur stark befahrenen Pappelstraße. Dort wird sie von dieser 
von einem Zaun und einer öffentlichen Grünanlage abgegrenzt (Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Blick von der Pappelstraße auf die Wohnbebauung im Osten. 

 

Abbildung 8: Vogelnest in einem Baum an der Pappelstraße. 
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In den Gehölzen an der Pappelstraße war ein mittelgroßes Vogelnest, wahrscheinlich ein Rin-
gel-Tauben-Nest, zu erkennen (Abbildung 8). 

Insgesamt sind in den Gehölzen im Plangebiet und in den randlich angrenzenden Gehölzflächen 
Brutvögel zu erwarten. Bodenbrüter in den Grünlandflächen sind unwahrscheinlich, da die Flä-
chen von Wohnbebauung mit zu erwartbarer Haustierhaltung und erwartbaren siedlungsbeding-
ten Störungen umgeben sind. Grundsätzlich sind die Gehölze als Leitstrukturen und Jagdhabita-
te für Fledermäuse geeignet. Inwieweit das durch das Vorhaben betroffene Wohngebäude an 
der Buschstraße Habitatstrukturen für Fledermäuse und Gebäudebrüter bietet, lässt sich nicht 
abschließend feststellen. 

1.4 Untersuchungsergebnisse der Ortsbegehung am 18. April 2018 - Ge-

bäude und Hausgarten 

Das abzubrechende Gebäude ist ein ehemaliges bäuerliches Wohngebäude mit angrenzender 
Scheune. Im untersten Geschoss der Scheune sind die Boxen der ehemaligen Viehhaltung vor-
handen. Dieser Bereich wird als Lagerraum für landwirtschaftliche Maschinen und sonstige 
Materialien genutzt. Das Dachgeschoss ist ein Heuboden, wo bis vor kurzem das Heu einge-
bracht wurde und auch noch lagert. Das Wohngebäude hat einen separaten Dachboden und 
wurde bis vor kurzem noch bewohnt. Der Gebäudekomplex ist unterkellert. 

Fassade 

Die Fassade des Wohnhauses erscheint intakt und verputzt. Der Übergang zum Dach ist mit 
Holzlatten abgedichtet, die z. T. beschädigt sind (Abbildung 9). Grundsätzlich können hier spal-
tenbewohnende Fledermäuse Quartier beziehen. Kot- oder Urinspuren wurden allerdings nicht 
beobachtet. Gebäudebrüter oder deren Spuren wie Nester, Federn oder Eischalen wurden eben-
falls nicht beobachtet. 

Die Beschädigungen der Holzlatten am Dach erscheinen für Mauersegler nicht geeignet, da 
durch die nahe stehenden Bäume kein freier Anflug auf die Fassade gewährleistet ist. 

Im Bereich der ehemaligen Scheune zeigen sich einige Einflugmöglichkeiten in das Dach von 
der Gartenseite (Abbildungen 10 und 11) und von der Westseite des Gebäudes (Abbildung 12). 
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Abbildung 9: Beschädigungen am Holz auf der Nordseite des Wohngebäudes. 

 

Abbildung 10: Einflugmöglichkeiten auf das Dach der Scheune, Nordseite. 
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Abbildung 11: Einflugmöglichkeiten auf das Dach der Scheune, Nordseite.

Abbildung 12: Einflugmöglichkeiten auf das Dach der Scheune, Westseite.

Innenräume 

Im Erdgeschoss der Scheune sind landwirtschaftliche Maschinen gelagert (Abbildung 13). De
Boden ist nahezu besenrein (Abbildung 14). Tierspuren wie Kot, Urin, Federn, Nester oder I
dividuen wurden nicht beo
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11: Einflugmöglichkeiten auf das Dach der Scheune, Nordseite.

12: Einflugmöglichkeiten auf das Dach der Scheune, Westseite.

Im Erdgeschoss der Scheune sind landwirtschaftliche Maschinen gelagert (Abbildung 13). De
Boden ist nahezu besenrein (Abbildung 14). Tierspuren wie Kot, Urin, Federn, Nester oder I
dividuen wurden nicht beobachtet. Hangplätze für Fledermäuse sind nicht vorhanden.
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11: Einflugmöglichkeiten auf das Dach der Scheune, Nordseite. 

 

12: Einflugmöglichkeiten auf das Dach der Scheune, Westseite. 

Im Erdgeschoss der Scheune sind landwirtschaftliche Maschinen gelagert (Abbildung 13). Der 
Boden ist nahezu besenrein (Abbildung 14). Tierspuren wie Kot, Urin, Federn, Nester oder In-

achtet. Hangplätze für Fledermäuse sind nicht vorhanden. 
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Abbildung 13: Werkstatt mit Maschinen. 

 

Abbildung 14: Fußboden im Erdgeschoss der Scheune. 

Die Innenräume des Wohngebäudes sind besenrein hinterlassen worden. Die Fenster sind ver-
schlossen. Einflugmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Tierspuren wurden nicht nachgewiesen 
(Abb. 15 und 16). 
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Abbildung 15: Wohnraum im Wohngebäude. 

 

Abbildung 16: Wohnraum im ausgebauten Dachstuhl des Wohngebäudes. 
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Dachboden 
Der Dachboden der Scheune wird als Heuboden genutzt. Er ist unverdämmt und weist neben 
einer Ebene am Boden noch eine weitere Ebene auf, auf der ebenfalls Heu gelagert wird
17 bis 19). Bei der Betrachtung des Innenbereichs zeigen sich verschieden Einflugmöglichke
ten (Abb. 17 und 19). 

Abbildung 17: Blick auf die Westseite der Scheune (vgl. Abb. 12).

Abbildung 18: Blick auf die zweite Ebene des Heubodens im Osten. 
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Der Dachboden der Scheune wird als Heuboden genutzt. Er ist unverdämmt und weist neben 
einer Ebene am Boden noch eine weitere Ebene auf, auf der ebenfalls Heu gelagert wird

Bei der Betrachtung des Innenbereichs zeigen sich verschieden Einflugmöglichke

auf die Westseite der Scheune (vgl. Abb. 12). 

: Blick auf die zweite Ebene des Heubodens im Osten.  
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Der Dachboden der Scheune wird als Heuboden genutzt. Er ist unverdämmt und weist neben 
einer Ebene am Boden noch eine weitere Ebene auf, auf der ebenfalls Heu gelagert wird (Abb. 

Bei der Betrachtung des Innenbereichs zeigen sich verschieden Einflugmöglichkei-
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Abbildung 19: Blick auf die Nordseite der Scheune mit Einflugmöglichkeiten (vgl. Abb. 11). 

Auf dem Dachboden der Scheune fanden sich Tierspuren von Gebäudebrütern. Dazu gehören 
Funde von Eierschalen (Abb. 20) und einer Nestmulde, die mit großer Wahrscheinlichkeit von 
einem Mauersegler stammt (Abb. 21). Ein weiteres Nest, möglicherweise von einem Hausrot-
schwanz, wurde in einer Nische im Mauerwerk an der Westseite des Dachbodens angelegt 
(Abb. 20). 

 

Abbildung 20: Eischalen. 
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Abbildung 21: Verlassene Nestmulde, vermutlich Mauersegler. 

 

Abbildung 22: Verlassenes Nest, vermutliche Hausrotschwanz, in einer Nische in der Fassade 
der Westseite (vgl. Abb. 12). 

Genutzte Hangplätze von Fledermäusen, deren Kotansammlungen oder Urinspuren wurden 
nicht beobachtet. Die Nebenräume des Dachbodens waren ohne Tierspuren (Abb. 23). 
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Abbildung 23: Nebenraum des Dachbodens der Scheune, ohne Tierspuren. 

 

Abbildung 24: Nicht ausgebauter Teil des Dachstuhls des Wohngebäudes. 

Der nicht ausgebaute Dachstuhl ist z. T. gedämmt, z. T. ist die Dämmung lückenhaft. Auf dem 
Boden wurde ein Kotplatz mit Marderkot (wahrscheinlich Steinmarder) entdeckt (Abbildung 
25). Das Tier selbst oder ein Schlafplatz waren nicht vorhanden. 
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Abbildung 25: Marderkot auf dem Boden des Dachstuhls des Wohngebäudes. 

Keller 

Der Keller des Wohngebäudes ist aufgeräumt. Die Fenster sind mit Lochgitter versehen, so dass 
keine Tiere eindringen können (Abbildung 26). Hangplätze von Fledermäusen oder Tierspuren 
wurden nicht nachgewiesen. 

 

Abbildung 26: Kellerraum des Wohngebäudes. 
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Der Kellerraum der Scheune ist nicht zugänglich gewesen. Die baufällige Tür ließ sich nicht 
öffnen. Beim Einblick waren Strohhaufen zu sehen (Abbildung 27). Grundsätzlich könnte hier 
ein Steinmarder Quartier bezogen haben. Das Tier selbst wurde nicht beobachtet. Die Wände 
sind gemauert. Tageslicht kann u. a. durch die defekte Tür hineinfallen. Ein Zugang zu dem 
Kellerraum ist durch die defekte Tür oder Löcher im Mauerwerk möglich (Abbildung 28). 

 

Abbildung 27: Kellerraum der Scheune. 

 

Abbildung 28: Lücken im Mauerwerk zum Kellerraum der Scheune. 
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Der Hausgarten und der Vorgarten sind intensiv gepflegt. Am Haus stehen kleinere Gruppen 
von Ziergehölzen, Rabatten und Koniferen. Auf der Gartenseite sind wenige Obstbäume vor-
handen (Abbildung 29). 

 

Abbildung 29: Kirschbaum des Hausgartens. 

 

Abbildung 29: Mauerreste des ehemaligen Gebäudes im Hausgarten. 
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2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Der Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Menschen 
ist im BNatSchG in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert.  

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Nachfolgend werden einige Begrifflichkeiten zu den o. g. Verbotstatbeständen erläutert. 

Nicht alle Teillebensstätten einer Tierpopulation sind geschützt. Im Gegensatz zu Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten unterliegen Nahrungs- und Jagdhabitate sowie Wanderkorridore 
nicht den besonderen artenschutzrechtlichen Bestimmungen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn 
eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrer Funktion auf den Erhalt angewiesen ist und auch 
sie einen essenziellen Habitatbestandteil darstellen. Regelmäßig genutzte Raststätten fallen hin-
gegen grundsätzlich unter den gesetzlichen Schutz. 

Bei Vorliegen von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG können arten-
schutzrechtliche Verbote im Wege von Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG überwunden 
werden. 

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG von den 
Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen 

• zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden, 

• zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 

• für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesem Zwecke 
dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

• im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit einschließlich 
der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder maßgeblich günsti-
gen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

• aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-
lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 
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Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Art. 16 Abs. 3 der 
FFH-Richtlinie und Art. 9 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) müssen beachtet werden. 

Sind in Anhang IV Buchstabe a der FFH-Richtlinie aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-
ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nummer 2 
aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nummer 3 und 
im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch 
gegen das Verbot des Abs. 1 Nummer 1 nicht vor, wenn der Eingriff in Natur und Landschaft 
nach § 15 BNatSchG zulässig ist und soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 BNatSchG).  

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der FFH-Richtlinie aufge-
führten Arten gilt Entsprechendes.  

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung ei-
nes Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsver-
bote vor. 

Es wird davon ausgegangen, dass bei den sonstigen, nicht planungsrelevanten europäischen 
Vogelarten wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungs-
zustandes („Allerweltsarten“) bei Eingriffen unter Beachtung allgemeiner Vermeidungs-
maßnahmen nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, sodass – ent-
sprechend der VV Artenschutz – von der Durchführung einer vertiefenden Art-für-Art-
Betrachtung abgesehen wird. 

2.1 Planerische Vorgaben 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Biotopkatasterflächen und außerhalb von Landschafts-
schutzgebieten.  

Rund 220 m südlich des Plangebietes liegt die Biotopkatasterfläche BK-4610-0143 „Waldstück 
mit Buschbach, südöstliche Helfe“ (LANUV 2018). Es ist ein parkartiges Waldstück südöstlich 
von Helfe. Das Gebiet umfasst einen Bach und einen Waldkomplex, der sich aus Buchen-, 
Stiel-Eichen-, Berg-Ahorn- und Kiefernbeständen zusammensetzt. Im nördlichen Bereich sind 
Buchen-Uraltbestände anzutreffen. Schutzziele sind die Erhaltung und Entwicklung eines sied-
lungsnahen Laubwaldes mit zum Teil sehr alten Buchen sowie die Renaturierung eines 
unverbauten Baches. Wertbestimmende Merkmale sind Altholzvorkommen, die Funktion als 
Trittsteinbiotop, die hohe strukturelle Vielfalt, der naturnaher Bach sowie Flächen mit hohem 
Entwicklungspotential (Bach). Die Biotopkatasterfläche wird vorhabensbedingt nicht bean-
sprucht. Meldungen zu vorkommenden Tierarten liegen aus dem Biotopkataster nicht vor. 
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3 VORHABENSBESCHREIBUNG 

3.1 Technische Beschreibung 

Auf einer Freifläche zwischen Pappelstraße und Buschstraße in Hagen ist eine Wohnbebauung 
mit Erschließungsflächen geplant. Die Bebauung umfasst 11 freistehende Einfamilienhäuser 
und 2 Doppelhaushälften mit den jeweiligen Hausgärten. Die Erschließung erfolgt über die 
Buschstraße und endet im Plangebiet als Sackgasse. An der Pappelstraße im Norden ist eine 
Stellplatzfläche geplant. An der Buschstraße verbleibt ein 500 m² großes Gartengrundstück 
beim Eigentümer (HEG 2017b). 

Für die Realisierung wird eine zentral gelegene Mähwiese und eine intensiv genutzte Rasenflä-
che der Hausgärten überplant. Es werden Obstbäume und Ziergehölze entfernt. Ein Garten-
häuschen und eine Mauer im Garten, die den Grundriss eines ehemaligen Gebäudes beschreibt, 
werden ebenso entfernt wie ein vorhandenes Wohngebäude an der Buschstraße. 

3.2 Vorbelastungen 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines dicht besiedelten Gebietes mit randlicher Wohnbebauung. 
Es unterliegt somit siedlungsbedingten Wirkfaktoren wie Gartennutzung, Beunruhigungen 
durch Menschen, Licht- und Lärmimmissionen und Störungen durch Haustiere wie Hunde und 
Katzen. Störungsanfällige Arten sind nicht zu erwarten. 

3.3 Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren und potenziellen Auswir-

kungen 

Zur nachfolgenden Beurteilung der artenschutzfachlichen Belange werden im Weiteren die po-
tenziellen baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Wirkfaktoren ermittelt.  

Als vorhabensbedingte Wirkfaktoren werden im vorliegenden Gutachten alle relevanten Ein-
flussgrößen beschrieben, die sich direkt oder indirekt auf planungsrelevante Arten und ihre Le-
bensräume auswirken können. Hinsichtlich der Betrachtung der Wirkfaktoren und Wirkprozes-
se wird eine ordnungsgemäße Bauausführung entsprechend dem Stand der Technik vorausge-
setzt.  

Baubedingte Wirkfaktoren bewirken mit dem Bau verbundene und somit zeitlich begrenzt ent-
stehende Auswirkungen (z.B. Baufeldräumung, Lärm-, Staub- und Schadstoffemissionen durch 
Fahrzeuge und Maschinen). Das heißt, dass diese Auswirkungen i. d. R. temporär wirken, unter 
Umständen aber auch zu dauerhaften Verlusten z.B. von Individuen, Populationen oder von 
nicht ausgleichbaren Lebensraumstrukturen führen können. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren können eine dauerhafte Änderung von Lebensraumstrukturen 
durch die Änderung der Flächennutzung bewirken. Dazu gehört beispielsweise die Entfernung 
von regelmäßig Ruheplätzen oder Fortpflanzungsstätten. Das heißt, dass diese Auswirkungen i. 
d. R. dauerhaft wirken und unter Umständen zu dauerhaften Verlusten z.B. von Individuen, 
Populationen oder von nicht ausgleichbaren Lebensraumstrukturen führen können. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren sind episodisch auftretende, siedlungsbedingte Wirkfaktoren 
wie Freizeitnutzung, Lärm- und Lichtimmissionen durch den Anliegerverkehr. Diese unvermu-
teten Beunruhigungen können bei störungsempfindlichen Arten eine Entwertung oder den Ver-
lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bewirken. 
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3.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Bauzeitliche Inanspruchnahme  

• Abschieben der Vegetationsdecke 

• Entfernen von Gehölzen 

• Abbruch der Gebäude 

 

• Verletzung/Tötung planungsrelevanter Arten 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

• Temporärer Verlust ökologischer Funktio-
nen im räumlichen Zusammenhang 

Dieser Wirkfaktor wird im Weiteren betrachtet. 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch das Abschieben der Vegetationsdecke, Entfernen der 
Gehölze und dem Abbruch der Gebäude Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder essenzielle Ha-
bitatbestandteile entnommen, beschädigt oder zerstört werden. Des Weiteren ist eine Verlet-
zung oder Tötung planungsrelevanter Arten in ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten möglich. 
Daher wird dieser Wirkfaktor in Kapitel 4 weiter betrachtet.  

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Bauzeitliche Schadstoffeinträge in Boden / 
Wasser 

• Verletzung/Tötung planungsrelevanter Ar-
ten 

• Beschädigung/Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten 

• Temporärer Verlust ökologischer Funktio-
nen im räumlichen Zusammenhang 

Das Risiko des Eintrags von Grundwasser gefährdenden Stoffen wie Öl, Benzin oder Diesel-
kraftstoff über die Wirkpfade Boden / Wasser ist bei Zugrundelegung eines ordnungsgemäßen 
Baubetriebs, die Verwendung biologisch abbaubarer Öle und Schmierstoffe sowie eine ord-
nungsgemäße Lagerung und Handhabung von Schmiermitteln und Betriebsstoffen im Bereich 
der Bauflächen aber nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten und deren 
Lebensräume sind daher im Rahmen des ordnungsgemäßen Bauablaufs nicht zu erwarten. Der 
Wirkfaktor wird somit nicht weiter untersucht. 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Störungen u.a. durch bauzeitliche Lärm- und 
Lichtimmissionen, Erschütterungen und Beun-
ruhigungen durch Menschen 

• Temporäre Störungen planungsrelevanter 
Arten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten 

• Beunruhigungen/Vertreibung planungsrele-
vanter Arten, Aufgabe/Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, Aufga-
be/Verlust von Mauser-, Überwinterungs- 
und Wandergebieten 

• Verletzung/Tötung planungsrelevanter Ar-
ten 

• Temporärer Verlust ökologischer Funktio-
nen im räumlichen Zusammenhang 

Dieser Wirkfaktor wird im Weiteren betrachtet. 
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Durch bauzeitliche Störungen während der Bauphase können planungsrelevante Arten, die 
empfindlich auf optische und akustische Reize reagieren, temporär beunruhigt oder vertrieben 
werden. Temporäre Störungen können bis zur dauerhaften Aufgabe bzw. zum Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen. In diesem Zusammenhang ist ein Verlust von Entwick-
lungsformen der Tiere wie Eier oder Jungtiere nicht auszuschließen, wenn die Fortpflanzung 
unterbrochen oder abgebrochen wird. Hierbei besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen den Verbotstatbeständen von § 44 Abs. 1 und Abs. 2 BNatSchG. Erhebliche Störungen 
können eine Veränderung des Erhaltungszustandes der lokalen Population planungsrelevanter 
Arten bewirken, insbesondere bei lokalen Schwerpunktvorkommen, Seltenheit oder besonderen 
Empfindlichkeiten der Tiere.  

Dieser Wirkfaktor wird in Kapitel 4 weiter betrachtet. 

3.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme • Veränderung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten planungsrelevanter Arten 

• Veränderung von ökologischen Funktionen im 
räumlichen Zusammenhang 

Dieser Wirkfaktor wird im Weiteren betrachtet. 

Die dauerhafte Flächeninanspruchnahme bedeutet eine dauerhafte Nutzungsänderung einer bis-
lang unbebauten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Wohnbebauung sowie den Abbruch und 
den Neubau eines Wohngebäudes und des angrenzenden Hausgartens. Grundsätzlich können 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie essenzielle Nahrungshabitate planungsrelevanter Arten 
somit entfallen. Ökologische Funktionen im räumlichen Zusammenhang können somit verloren 
gehen  

Dieser Wirkfaktor wird in Kapitel 4 weiter betrachtet. 

3.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Lärm- und Lichtimmissionen durch Wohnnut-
zung, Beunruhigungen durch Menschen 

• Störungen planungsrelevanter Arten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten 

• Beunruhigungen/Vertreibung planungsrele-
vanter Arten, Aufgabe/Verlust von Fortpflan-
zungs-/Aufzuchtsstätten, Aufgabe/Verlust 
von Mauser-, Überwinterungsquartieren und 
Wandergebieten 

Dieser Wirkfaktor wird im Weiteren betrachtet. 

Die zu erwartenden Wirkfaktoren wie Lärm und Lichtimmissionen durch die Wohnnutzung 
können Störungen planungsrelevanter Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten bewirken.  



ILS Essen GmbH                  „Wohnbebauung Buschstraße“ in Hagen, Artenschutzprüfung Stufe I 

Stand: Mai 2018 

Dies äußert sich in Beunruhigungen/Vertreibung planungsrelevanter Arten, der Aufgabe/ Ver-
lust von Fortpflanzungs-/Aufzuchtsstätten oder der Aufgabe/Verlust von Mauser-, Überwin-
terungsquartieren und Wandergebieten. Das Plangebiet befindet sich bereits in einem durch die 
Wirkfaktoren der Siedlungsnutzung vorbelasteten Bereich. Es ist daher von zusätzlichen poten-
ziellen Auswirkungen auszugehen. 

Dieser Wirkfaktor in Kapitel 4 weiter betrachtet. 

 

3.4 Darstellung der wesentlichen Wirkfaktoren  

Die wesentlichen Wirkfaktoren sind: 

• Baufeldräumung / Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme  

• Störungen u.a. durch bauzeitliche Lärm- und Lichtimmissionen, Erschütterungen und Be-
unruhigungen durch Menschen 

• Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

• Lärm- und Lichtimmissionen durch Wohnnutzung, Beunruhigungen durch Menschen 
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4 POTENZIELL BETROFFENE ARTEN 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Datengrundlagen für die Ermittlung der potenziell betroffenen Arten sind die Abfrage des 
Messtischblattes (MTB) 4610, Quadrant 2, Hagen nach potenziell vorkommenden, planungsre-
levanten Arten in den Lebensraumtypen Laubwälder mittlerer Standorte, Fließgewässer, Klein-
gehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude, 
die Auswertung des Biotopkatasters des LANUV (2018) sowie die Abfrage nach Vorkommen 
planungsrelevanter Arten bei der Biologischen Station Hagen (BSH, Rückmeldung am 
18.12.2017), beim Fundortkataster des LANUV (Rückmeldung am 04.01.2018, ohne Befund) 
sowie beim NABU Hagen (Abfrage am 15.12.2017, keine Rückmeldung bis zum 29.01.2018). 
Eine faunistische Kartierung für das Plangebiet liegt nicht vor. Es erfolgte eine Ortsbegehung 
mit Untersuchung des Geländes zu Tiersichtungen, Tierspuren und Potenzialeinschätzungen am 
09.01.2018 außerhalb der Brutzeiten europäischer Vogelarten sowie am 18.04.2018 mit einer 
intensiven Untersuchung der Gebäude (s. Kapitel 1.2). 

Hinweise auf planungsrelevante Pflanzenarten im Plangebiet liegen nicht vor und sind aufgrund 
der Nutzungen nicht zu erwarten (vgl. LANUV 2018). Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 4 
treffen demnach nicht zu. 

Ausgehend von der Abfrageergebnissen konnte zunächst von insgesamt 35 Tierarten aus den 
Artengruppen 

• Säugetiere (Fledermäuse), 
• Vögel, 
• Amphibien und 
• Schmetterlinge 
 

ausgegangen werden. 

Im Folgenden werden die durch das Vorhaben potenziell betroffenen Arten anhand der Wirk-
faktoren aus Kapitel 3.4 ermittelt. Sollten Arten begründbar zusammengefasst werden können, 
weil Beeinträchtigungen aufgrund fehlender Strukturen und Funktionen im Untersuchungs-
gebiet nicht zu erwarten sind, so ist dies im Text aufgeführt.  

4.1 Planungsrelevante Säugetiere 

4.1.1 Fledermäuse 

Die Abfrage des Messtischblattes weist auf potenzielle Vorkommen von sieben Fledermausar-
ten hin.  

• Baumbewohnende Arten 

Die Bäume, die im Zuge des Vorhabens entfernt werden, sind einzeln stehende Obstbäume, 
Gehölze in der Grünanlage an der Pappelstraße sowie Laub- und Nadelbäume und Ziergehölze 
am Wohngebäude an der Buschstraße. Waldartige Strukturen sind nicht vorhanden. Ausgepräg-
te Höhlenbäume wurden nicht beobachtet. Grundsätzlich könnten die Bäume hohle Astlöcher 
oder kleinere Baum- und Rindenspalten, die einzelnen Tieren als Tagesquartiere dienen könn-
ten, vorhalten. 

Grundsätzlich können daher vereinzelt Vorkommen von 
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• Fransenfledermaus (baumbewohnend, aber auch Gebäude [Viehställe]), 
• Teichfledermaus (gebäudebewohnend, aber auch einzelne Männchen in Baumhöhlen), 
• Wasserfledermaus (baumbewohnend), 
• Zwergfledermaus (gebäudebewohnend, aber auch einzelne Männchen sporadisch in 

Baum-/Rindenspalten, z. B. in Paarungsquartieren) 
 

auftreten. Die Arten Wasserfledermaus und Zwergfledermaus wurden von der BSH (2017) im 
Jahr 2012 in dem östlich angrenzende Waldgebiet rund um den Buschbach und der beiden 
ehemaligen Teiche bei einer Kartierung erfasst. Die BSH (ebd.) weist darauf hin, dass Plange-
biet durch die Straßen deutlich vom Buschbach getrennt ist, und das Artenspektrum der Kartie-
rung daher nur rudimentär auf das Plangebiet übertragbar sein wird. 

Vorkommen der waldbewohnenden Bechsteinfledermaus werden aufgrund der art- bzw. gat-
tungsspezifischen Lichtempfindlichkeit (s. BRINKMANN et al. 2012, LÜTTMANN 2009) 
ausgeschlossen. 

Ausgeprägte Leitlinien für die strukturgebunden fliegenden Arten werden nicht entfernt. Hier-
für ist eine Funktion der randlich außerhalb des Plangebietes stehenden Gehölze zu vermuten. 

Grundsätzlich können daher vereinzelt Fledermäuse in Tagesquartieren in den Bäumen vor-
kommen, sodass bauzeitliche Störungen und ein baubedingter Individuenverlust bei einem Ent-
fernen der Bäume während der Anwesenheit der Tiere nicht ausgeschlossen werden können. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen für die Arten Fransenfledermaus, 
Teichfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus potenziell zu. 

• Gebäudebewohnende Arten 

Als typische Gebäudebewohner werden die Arten Großes Mausohr, Zweifarbfledermaus und 
Zwergfledermaus im Messtischblatt genannt. 

Die Zwergfledermaus wurde von der BSH (2017) im Jahr 2012 in dem östlich angrenzende 
Waldgebiet rund um den Buschbach und der beiden ehemaligen Teiche bei einer Kartierung 
erfasst. Die BSH (ebd.) weist darauf hin, dass Plangebiet durch die Straßen deutlich vom 
Buschbach getrennt ist, und das Artenspektrum der Kartierung daher nur rudimentär auf das 
Plangebiet übertragbar sein wird.  

Zwergfledermäuse sind laut LANUV (2018) Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Land-
schaften, vor allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdge-
biete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Sied-
lungsbereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht.  
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Als Sommerquartiere und Wochenstuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in 
Gebäuden aufgesucht. Genutzt werden Hohlräume unter Dachpfannen, Flachdächern, hinter 
Wandverkleidungen, in Mauerspalten oder auf Dachböden. Baumquartiere sowie Nistkästen 
werden ebenfalls bewohnt. Die ortstreuen Weibchenkolonien bestehen in Nordrhein-Westfalen 
durchschnittlich aus mehr als 80 (max. 400) Tieren. Dabei werden mehrere Quartiere im Ver-
bund genutzt, zwischen denen die Tiere im Durchschnitt alle 11 bis 12 Tage wechseln. Ab Mit-
te Juni werden die Jungen geboren. Ab Anfang/Mitte August lösen sich die Wochenstuben wie-
der auf. Gelegentlich kommt es im Spätsommer zu „Invasionen“, bei denen die Tiere bei der 
Erkundung geeigneter Quartiere zum Teil in großer Zahl in Gebäude einfliegen. Ab Okto-
ber/November beginnt die Winterruhe, die bis März/Anfang April dauert. Auch als Winterquar-
tiere werden oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebäuden, außerdem natürliche Felsspal-
ten sowie unterirdische Quartiere in Kellern oder Stollen bezogen. Die Standorte sind nicht 
immer frostfrei und haben eine geringe Luftfeuchte. Zwergfledermäuse gelten als quartiertreu 
und können in traditionell genutzten Massenquartieren mit vielen tausend Tieren überwintern. 
Bei ihren Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier legen die Tiere meist geringe 
Wanderstrecken unter 50 km zurück (ebd.). 

Spuren der Zwergfledermäuse wurden nicht entdeckt. Es ergaben sich auf den Dachböden keine 
Hinweise auf Winterquartiere. Grundsätzlich können Zwergfledermäuse in der Holzverklei-
dung, in anderen Fassadenteilen oder zwischen den Dachziegeln vorkommen, sodass bauzeitli-
che Störungen und ein baubedingter Individuenverlust sowie ein anlagebedingter Quartierver-
lust bei einem Gebäudeabbruch während der Anwesenheit der Tiere nicht ausgeschlossen wer-
den können. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen für die Zwergfledermaus potenziell zu. 

Das Große Mausohr ist laut LANUV (2018) eine Gebäudefledermaus, die in strukturreichen 
Landschaften mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil lebt. Die Jagdgebiete liegen meist in 
geschlossenen Waldgebieten. Bevorzugt werden Altersklassen-Laubwälder mit geringer Kraut- 
und Strauchschicht und einem hindernisfreien Luftraum bis in 2 m Höhe (z.B. Buchenhallen-
wälder). Seltener werden auch andere Waldtypen oder kurzrasige Grünlandbereiche bejagt. Die 
traditionell genutzten Wochenstuben werden Anfang Mai bezogen und befinden sich auf war-
men, geräumigen Dachböden von Kirchen, Schlössern und anderen großen Gebäuden. Die 
Standorte müssen frei von Zugluft und ohne Störungen sein. In Nordrhein-Westfalen bestehen 
die Kolonien meist aus 20 bis 300 Weibchen. Die Männchen sind im Sommer einzeln oder in 
kleinen Gruppen in Dachböden, Gebäudespalten, Baumhöhlen oder Fledermauskästen anzutref-
fen. Ab Ende Mai/Anfang Juni kommen die Jungen zur Welt. Ab Anfang August lösen sich die 
Wochenstuben wieder auf (ebd.). 

Als Winterquartiere werden unterirdische Verstecke in Höhlen, Stollen, Eiskellern aufgesucht. 
Hier bevorzugen die Tiere wärmere Bereiche mit 2 bis 10 °C und mit einer hohen Luftfeuchte. 
Die Winterquartiere werden ab Oktober bezogen und im April wieder verlassen. Bei ihren 
Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier legen die Tiere meist geringe Entfernun-
gen unter 50 (max. 390) km zurück (ebd.). 

Hangplätze mit Kot- oder Urinspuren oder sonstige Tierspuren wurden auf den Dachböden von 
Scheune und Wohngebäude nicht beobachtet. Der Dachboden der Scheune ist weder frei von 
Zugluft noch störungsarm, da er bis vor kurzem noch als Heulager genutzt wurde. Dauerhafte 
Quartiere sind nicht zu erwarten.  
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Grundsätzlich aber können sporadisch einzelne Tiere (insbesondere Männchen) in Tagesquar-
tieren vorkommen, sodass bauzeitliche Störungen und ein baubedingter Individuenverlust bei 
einer sporadischen Anwesenheit der Tiere nicht auszuschließen sind. Verbotstatbestände gem. § 
44 Abs. 1 BNatSchG treffen für das Große Mausohr potenziell zu. 

Die Zweifarbfledermaus ist laut LANUV (2018) eine Felsfledermaus, die ursprünglich fels-
reiche Waldgebiete besiedelt. Ersatzweise werden auch Gebäude bewohnt. Geeignete Jagdge-
biete sind strukturreiche Landschaften mit Grünlandflächen und einem hohen Wald- und Ge-
wässeranteil im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich. Die Reproduktionsgebiete liegen au-
ßerhalb von Nordrhein-Westfalen. Hier beziehen die Kolonien zwischen Ende April/Anfang 
Mai und Ende Juli/Anfang August vor allem Spaltenverstecke an und in niedrigeren Gebäuden. 
Viele Männchen halten sich teilweise auch im Sommer in den Überwinterungs- und Durch-
zugsgebieten auf, wo sie oftmals sehr hohe Gebäude (z.B. Hochhäuser in Innenstädten) als 
Balz- und Winterquartiere nutzen. Von Oktober bis Dezember führen sie ihre Balzflüge aus. 
Die Winterquartiere werden erst sehr spät im Jahr ab November/Dezember aufgesucht. Genutzt 
werden Gebäudequartiere, aber auch Felsspalten, Steinbrüche sowie unterirdische Verstecke. 
Dabei kann die kältetolerante Zweifarbfledermaus Temperaturen bis -3 °C ertragen. Im 
März/April werden die Winterquartiere wieder verlassen. Als Fernstreckenwanderer legt die 
Art bei ihren saisonalen Wanderungen zwischen Reproduktions- und Überwinterungsgebieten 
große Entfernungen von bis zu 1.000 (max. 1.800) km zurück. Die Zweifarbfledermaus tritt in 
Nordrhein-Westfalen derzeit nur sporadisch zu allen Jahreszeiten vor allem als Durchzügler 
auf. Nach 2000 liegen zahlreiche Einzelnachweise mit einem Schwerpunkt in Großstadtberei-
chen vor (2015; LANUV 2018). 

Geeignete hohe Gebäude als Quartiere für Männchen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Ein 
Vorkommen der Art ist nicht zu erwarten. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG tref-
fen nicht zu. 

4.2 Planungsrelevante Vogelarten 
Die Abfrage des Messtischblattes weist auf die potenziellen Vorkommen von 26 Vogelarten 
hin. Während der Ortsbegehung wurden keine planungsrelevanten Arten im Plangebiet beo-
bachtet. Horstbäume wurden nicht festgestellt. 

Für das östlich angrenzende Waldgebiet rund um den Buschbach und der beiden ehemaligen 
Teiche hat die BSH (2017) Jahren den Waldkauz erfasst. Da das Gebiet aber durch Straßen 
deutlich vom Buschbach getrennt ist, wird nur rudimentär das Artenspektrum auf das Plange-
biet übertragbar sein (ebd.). 

Eine Betroffenheit für Nahrungsgäste tritt in der Regel nicht ein. Nahrungsgäste werden nur 
betrachtet, wenn essenzielle Nahrungshabitate betroffen sind oder eine besondere Gefährdung 
der Arten vorliegt. 

4.2.1 Brutvögel 

• Gehölzbrüter 

Die nachfolgenden Arten sind Brutvögel, die störungsfreie bzw. störungsarme Gehölzflächen 
oder geschlossene Gehölzbestände / Wälder oder auch störungsarme Felswände und Steinbrü-
che als Brutplatz benötigen (vgl. LANUV 2018). Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die 
siedlungsbedingte Nutzung. Brutvorkommen der Arten  
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• Baumfalke (lichten Altholzbeständen (häufig 80-100jährige Kiefernwälder), in Feldge-
hölzen, Baumreihen oder an Waldrändern), 

• Habicht (Wälder mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmöglichkeit 
durch Schneisen), 

• Sperber (halboffene Parklandschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebü-
schen, reine Laubwälder werden kaum besiedelt, im Siedlungsbereich auch in mit Fich-
ten bestandenen Parkanlagen und Friedhöfe), 

• Mäusebussard (Randbereiche von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und 
Einzelbäume), 

• Uhu (störungsarme Felswände und Steinbrüche mit einem freien Anflug, auch Baum- 
und Bodenbruten, vereinzelt sogar Gebäudebruten),  

• Waldkauz (lichte und lückige Altholzbestände in Laub- und Mischwäldern, Parkanla-
gen, Gärten oder Friedhöfen), 

• Waldohreule (halboffene Parklandschaften mit kleinen Feldgehölzen, Baumgruppen 
und Waldrändern, darüber hinaus im Siedlungsbereich in Parks und Grünanlagen sowie 
an Siedlungsrändern), 

• Wespenbussard (reich strukturierte, halboffene Landschaften mit alten Baumbestän-
den, Errichtung des Horstes auf Laubbäumen in einer Höhe von 15 bis 20 m, auch Fol-
genutzer alter Horste), 
  

sind somit nicht zu erwarten und wurden im Plangebiet nicht beobachtet. Grundsätzlich sind 
Vorkommen der Arten als Nahrungsgäste im Plangebiet möglich. Aufgrund der siedlungsbe-
dingten Vorbelastungen sind keine zusätzlichen Auswirkungen zu erwarten. Für alle oben ge-
nannten Arten wird das Zutreffen der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ausge-
schlossen. Die Arten werden nicht näher betrachtet. 

Es werden keine Gehölzstrukturen wie Alt- und Totholz oder Weichholz entfernt, die Klein-

specht oder Schwarzspecht als Brutbäume dienen könnten (vgl. a. LANUV 2018). Gegebe-
nenfalls könnten die Tiere randlich des Plangebietes in Gehölzen als Nahrungsgäste auftreten. 
Aufgrund der Kleinräumigkeit der Maßnahme und der siedlungsbedingten Vorbelastungen sind 
keine zusätzlichen Auswirkungen auf potenzielle Vorkommen zu erwarten. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. Die Arten werden nicht näher 
betrachtet. 

Feldsperling 

Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grün-
landanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus dringt er bis in die 
Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen be-
siedelt. Anders als der nah verwandte Haussperling meidet er das Innere von Städten. Feldsper-
linge sind sehr brutplatztreu und nisten gelegentlich in kolonieartigen Ansammlungen. Als 
Höhlenbrüter nutzten sie Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudenischen, aber auch Nistkästen 
(LANUV 2018). 

Bäume mit Höhlen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Feldsperlinge wurden bei der intensi-
ven Begehung im April 2018 nicht beobachtet. Ein Vorkommen der Art ist nicht zu erwarten. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. 
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Gartenrotschwanz 

Der Gartenrotschwanz kam laut LANUV (2018) früher häufig in reich strukturierten Dorfland-
schaften mit alten Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und 
lichten, alten Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrieren sich die Vorkommen in Nordrhein-
Westfalen auf die Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf sandige Kiefernwäl-
der. Zur Nahrungssuche bevorzugt der Gartenrotschwanz Bereiche mit schütterer Bodenvegeta-
tion. Das Nest wird meist in Halbhöhlen in 2 bis 3 m Höhe über dem Boden angelegt, zum Bei-
spiel in alten Obstbäumen oder Kopfweiden. Die Art zeigt eine geringe Fluchtdistanz von 10 
bis 20 m (FLADE 1994).  

Schüttere Bodenvegetation als Nahrungshabitat ist im Plangebiet nicht vorhanden. Bäume mit 
sind im Plangebiet nicht vorhanden. Ein Vorkommen der Art ist nicht zu erwarten. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. 

Kuckuck (hier: Rufreviere in Bruthabitaten von z. B. dem Teichrohrsänger) 

Rufreviere dieser Art sind nicht wahrscheinlich, da Bruthabitate bevorzugter Wirtsvögel wie 
Rohrsänger (Schilfgebiete) im Plangebiet nicht vorliegen (vgl. LANUV 2018). Ein Vorkommen 
des Kuckucks im Plangebiet ist unwahrscheinlich. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG treffen nicht zu. Die Art wird nicht näher betrachtet. 

Nachtigall 

Die Nachtigall besiedelt laut LANUV (2018) gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäl-
dern, Feldgehölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht 
sie die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist vor 
allem für die Nestanlage, zur Nahrungssuche und für die Aufzucht der Jungen wichtig.  Die Art 
zeigt nach FLADE (1994) eine geringe Fluchtdistanz von unter 10 m. Grundsätzlich sind Vor-
kommen in den Waldrändern im Untersuchungsgebiet möglich. 

Aufgrund der siedlungsbedingten Habitatstrukturen sind Vorkommen der Art im Plangebiet 
nicht zu erwarten. Das Zutreffen der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ist un-
wahrscheinlich. Die Art wird nicht näher betrachtet. 

• Gebäudebrüter 

Eine Begutachtung des Wohngebäudes im Plangebiet hat nicht stattgefunden. Die Hinweise auf 
potenzielle Gebäude-Brutplätze der Arten 

• Mehlschwalbe (frei stehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dörfern und 
Städten, Lehmnester an Außenwänden der Gebäude, an Dachunterkanten, in Giebel-, 
Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen), 

• Rauchschwalbe (Charakterart der extensiv genutzten, bäuerlichen Kulturlandschaft, 
fehlt in typischen Großstadtlandschaften, Nester in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten 
(z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und Pflanzenteilen),  

• Schleiereule (Kulturfolger in halboffenen Landschaften, Nistplatz und Tagesruhesitz in 
störungsarmen, dunklen, geräumigen Nischen in Gebäuden mit freien An- und Abflug 
(z.B. Dachböden, Scheunen, Taubenschläge, Kirchtürme), Gebäude in Einzellagen, 
Dörfern und Kleinstädten),  
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• Turmfalke (in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in menschlicher Siedlun-
gen, auch in großen Städten, meidet geschlossene Waldgebiete, Brutplätze in Felsni-
schen und Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden (z.B. an 
Hochhäusern, Scheunen, Ruinen, Brücken), aber auch alte Krähennester in Bäumen und 
Nistkästen).  

• Wanderfalke (ursprünglich Felslandschaften, jetzt vor allem Industrielandschaft ent-
lang des Rheins und im Ruhrgebiet, typische Fels- und Nischenbrüter an Felswänden 
und hohen Gebäude (z.B. Kühltürme, Schornsteine, Kirchen)), 

liegen nicht vor. Störungsarme Brutplätze von Turmfalke und Wanderfalke sind am Wohnge-
bäude nicht vorhanden. Bei der Untersuchung der Gebäude und insbesondere der Scheune wur-
den keine Warnrufe brütender Vögel verhört noch wurden brütende Individuen der Schleiereule 
beobachtet. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treten für diese Arten nicht ein.  

Nester der Mehlschwalbe an der Fassade und Nester der Rauchschwalbe in der Scheune wurden 
nicht beobachtet, so dass ein Brutvorkommen unwahrscheinlich ist.  

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen für diese Arten ebenfalls nicht zu.  

• Bodenbrüter der ungestörten Waldflächen 

Zu den Bodenbrütern der ungestörten Waldflächen zählen Baumpieper, Waldlaubsänger und 
Waldschnepfe (s. LANUV 2018). Waldflächen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Auswir-
kungen auf die Waldflächen im südöstlichen Untersuchungsgebiet sind auszuschließen, da eine 
Überlagerung von siedlungsbedingten Wirkfaktoren (Lärm, Licht, Beunruhigungen durch Men-
schen, Barrierewirkungen) durch die Straßen und Siedlungen stattfindet. Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen daher nicht zu. Die Arten werden nicht näher betrachtet. 

• Arten der Flussufer und Gewässer 

Im Messtischblatt werden Eisvogel und Flussregenpfeifer als potenzielle Brutvögel der Stillge-
wässer genannt. Auf dem Grundstück im Plangebiet sind keine geeigneten Steilwände an Ge-
wässerufern vorhanden, die dem Eisvogel als Bruthabitat dienen könnten (vgl. LANUV 2018). 
Auch sind umgeworfene Wurzelteller im Plangebiet nicht vorhanden (vgl. ebd.).  

Für den Flussregenpfeifer fehlen sandig-kiesige, flächenhafte Uferstrukturen im Plangebiet und 
insbesondere am Entwässerungsgraben (vgl. LANUV 2018), sodass ein Vorkommen der Art 
auszuschließen ist. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein. Die Arten werden nicht näher 
betrachtet. 

• Bodenbrüter der offenen und halboffenen Landschaft 

Vorkommen des Feldschwirls werden ausgeschlossen, da die Art als Bodenbrüter im Grünland 
dauerhaft den siedlungsbedingten Wirkfaktoren, insbesondere den Prädatoren wie Hunden und 
Katzen ausgesetzt wäre. Eine erfolgreiche Brut ist somit nicht zu erwarten. Die Art kommt laut 
LANUV (2018) in gebüschreichen, feuchten Extensivgrünländern, größere Waldlichtungen, 
grasreichen Heidegebieten sowie Verlandungszonen von Gewässern vor. Seltener werden Ge-
treidefelder besiedelt. Das Nest wird bevorzugt in Bodennähe oder unmittelbar am Boden in 
Pflanzenhorsten angelegt (z.B. in Heidekraut, Pfeifengras, Rasenschmiele).  
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Eine Betroffenheit der Art wird auch wegen fehlender extensiver Habitatstrukturen ausge-
schlossen. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein. Die Art wird nicht 
weiter betrachtet. 

4.2.2 Rastvögel und Wintergäste 

Im Messtischblatt werden die Arten Gänsesäger und Schellente als Rastvögel und Wintergäste 
der Fließgewässer genannt. Die Arten rasten unter anderem an größeren Flüssen, so auch an der 
Ruhr (LANUV 2018). Der Graben im Plangebiet ist hierfür aufgrund der temporären Wasser-
führung und der geringen Größe als Rast- und Überwinterungsgebiet ungeeignet. Die Arten 
kommen nicht vor. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein. Die Arte 
werden nicht weiter betrachtet. 

Grundsätzlich können sporadisch auch andere Wintergäste aus der Umgebung im Plangebiet 
rasten. Aufgrund der siedlungsbedingten Wirkfaktoren sind dauerhafte und störungsarme Rast- 
und Überwinterungsgebiet im Plangebiet nicht vorhanden. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG treten nicht ein. 

4.3 Gebäudebrüter unter den sonstigen europäischen Vogelarten 
Auf dem Dachboden der Scheune wurden Eischalen (unbestimmt) und die verlassenen Nester 
von vermutlich Hausrotschwanz und Mauersegler beobachtet. Grundsätzlich könnten die Tiere 
in 2018 wiederum auf dem Dachboden brüten. Die Brutzeit der Tiere reicht gem. SÜDBECK et 
al. (2005) von  

• Hausrotschwanz: Mitte April/Anfang Mai (Brutbeginn) bis Mitte/Ende Juni  
• Mauersegler: Anfang Mai bis Anfang August. 

Grundsätzlich sind daher bauzeitliche Störungen sowie baubedingte Individuen- und 
Gelegeverluste bei einem Abbruch der Gebäude während der Brutzeit möglich. Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen somit zu. 

Brutvögel in den Gehölzen wurden nicht beobachtet, grundsätzlich sind allerdings Brutvor-
kommen ubiquitärer Arten wie Schwarzdrosseln oder Rotkehlchen zu erwarten. Grundsätz-
lich sind daher bauzeitliche Störungen sowie baubedingte Individuen- und Gelegeverluste bei 
einem Entfernen der Gehölze während der Brutzeit möglich. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 BNatSchG treffen somit zu. 

4.4 Amphibien 
Im Messtischblatt werden Vorkommen der Kreuzkröte für Fließgewässer und Gärten genannt.  

Die Kreuzkröte ist laut LANUV (2018) eine Pionierart der Auenlandschaften, die ursprünglich 
auf vegetationsarmen, trocken-warmen Standorten mit lockeren, meist sandigen Böden vorkam. 
In Nordrhein-Westfalen sind die aktuellen Vorkommen vor allem auf Abgrabungsflächen in 
den Flussauen konzentriert (z.B. Braunkohle-, Locker- und Festgesteinabgrabungen). Darüber 
hinaus werden auch Industriebrachen, Bergehalden und Großbaustellen besiedelt. Als Laichge-
wässer werden sonnenexponierte Flach- und Kleingewässer wie Überschwemmungstümpel, 
Pfützen, Lachen oder Heideweiher aufgesucht. Die Gewässer führen oftmals nur temporär 
Wasser, sind häufig vegetationslos und fischfrei.  

Als Winterquartiere werden lockere Sandböden, sonnenexponierte Böschungen, Blockschutt-
halden, Steinhaufen, Kleinsäugerbauten sowie Spaltenquartiere genutzt, die oberhalb der 
Hochwasserlinie gelegen sind.  
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Geeignete Pionierstandorte sind im Plangebiet nicht vorhanden. Eine Vernetzung mit Feuchtle-
bensräumen in der Umgebung liegt nicht vor. Die umgebenden Straßen und die Wohnbebauung 
bildet eine Ausbreitungsbarriere. Die Art kommt im Plangebiet nicht vor. Eine Betroffenheit 
der Kreuzkröte durch das Vorhaben ist auszuschließen. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG treffen nicht zu. 

4.5 Schmetterlinge 
Im Messtischblatt werden Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers für Fließgewässer und 
Gärten genannt. 

Die Art ist auf feuchte Hochstaudenfluren als Lebensraum angewiesen (LANUV 2018). Diese 
kommen im Plangebiet nicht vor. Eine Betroffenheit des Nachtkerzenschwärmers durch das 
Vorhaben ist auszuschließen. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG DER EMPFOHLENEN 

ARTENSCHUTZRECHTLICHEN MASSNAHMEN 

Die folgenden Empfehlungen dienen der Vermeidung bauzeitlicher Störungen, baubedingter 
Individuenverluste und möglicher anlagebedingter Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten (§ 44 Abs. 1, Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG). 

Fledermäuse 

Grundsätzlich können vereinzelt Fledermäuse in Tagesquartieren in den Bäumen vorkommen, 
sodass bauzeitliche Störungen und ein baubedingter Individuenverlust bei einem Entfernen der 
Bäume während der Anwesenheit der Tiere nicht ausgeschlossen werden können. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen für die Arten Fransenfledermaus, 
Teichfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus potenziell zu. 

Grundsätzlich können Zwergfledermäuse in der Holzverkleidung, in anderen Fassadenteilen 
oder zwischen den Dachziegeln vorkommen, sodass bauzeitliche Störungen und ein baubeding-
ter Individuenverlust sowie ein anlagebedingter Quartierverlust bei einem Gebäudeabbruch 
während der Anwesenheit der Tiere nicht ausgeschlossen werden können.  

Grundsätzlich können sporadisch einzelne Tiere (insbesondere Männchen) in Tagesquartieren 
auf dem Dachboden der Scheune vorkommen, sodass bauzeitliche Störungen und ein baube-
dingter Individuenverlust bei einer sporadischen Anwesenheit der Tiere nicht auszuschließen 
sind. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen für das Große Mausohr potenziell 
zu. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen für die Zwergfledermaus potenziell zu. 

Der Abbruch der Gebäude sowie die Rodung der Bäume ist während der Wintermonate, also 
außerhalb der potenziellen Anwesenheit der Tiere im Plangebiet, zumeist zwischen November 
und März geboten. Die Zeiten sind witterungsabhängig und nach Begutachtung der Gebäude 
festzulegen. Darüber hinaus können dann Empfehlungen für den Bauablauf (z. B. Entfernen 
von Dachziegeln, Fassadenverkleidungen) gegeben werden.  

Europäische Vogelarten 

Bauzeitliche Störungen sowie ein baubedingter Individuen- und Gelegeverlust bei einer Entfer-
nung von Gehölzen während der Brutzeit ubiquitärer Vogelarten sind nicht grundsätzlich aus-
zuschließen. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen somit zu.  

Grundsätzlich sind bauzeitliche Störungen sowie baubedingte Individuen- und Gelegeverluste 
bei einem Abbruch der Gebäude während der Brutzeit von Hausrotschwanz und Mauersegler 
möglich. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen somit zu. 

Es wird empfohlen, dass die Fällarbeiten sowie das Entfernen der Sträucher außerhalb der Brut-
zeit der Arten, im Allgemeinen zwischen dem 1. Oktober und 1. März, durchgeführt werden. 
Die Zeiten sind witterungsabhängig und nach Begutachtung der Bereiche festzulegen.  

Abbrucharbeiten in der Zeit von frühestens Anfang August bis Anfang April außerhalb der 
Brutzeit von Hausrotschwanz und Mauersegler möglich. Sollte von den Zeiten abgewichen 
werden, so sind die Gebäude vorher von einer ökologischen Baubegleitung auf aktuelle Brut-
vorkommen zu untersuchen. In diesem Rahmen können die Abbruchzeiten angepasst werden. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH plant die Bebauung einer ran-
dlich bebauten Fläche in einem Wohngebiet zwischen Pappelstraße und Buschstraße in Hagen-
Helfe in der Gemarkung Boele, Flur 11, Flurstücke 750, 39 und 40. 

In dem vorliegenden Gutachten wird untersucht, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG durch die Realisierung des Planvorhabens verwirklicht werden und eine vertiefende 
Artenschutzprüfung der Stufe II erforderlich wird.  

Das Institut für Landschaftsentwicklung und Stadtplanung, Essen (ILS Essen GmbH) wurde 
von den Wirtschaftsbetrieben Hagen WBH mit der Erstellung der vorliegenden Artenschutzprü-
fung der Stufe I für das geplante Vorhaben beauftragt.  

Die Artenschutzprüfung der Stufe I erfolgt entsprechend den Empfehlungen des LANUV und 
des MUNLV (Hrsg. 2008) sowie 

• dem Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz vom 06.06.2016: VV-Artenschutz 

• und „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vor-
haben“. - Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010. 

Im Rahmen einer Artenschutzprüfung sind gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG die Tier- und Pflanzen-
arten des Anhangs IV der FFH-RL, die sonstigen streng geschützten Arten und Europäische 
Vogelarten zu betrachten. Das LANUV hat für Nordrhein-Westfalen eine fachlich begründete 
Liste der so genannten „planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten“ zusammengestellt, welche 
für das vorliegende Gutachten die Grundlage für die Artbetrachtung bildet. 

Die Datengrundlagen für die Ermittlung der potenziell betroffenen Arten sind die Abfrage des 
Messtischblattes (MTB) 4610, Quadrant 2, Hagen nach potenziell vorkommenden, planungsre-
levanten Arten in den Lebensraumtypen Laubwälder mittlerer Standorte, Fließgewässer, Klein-
gehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude, 
die Auswertung des Biotopkatasters des LANUV (2018) sowie die Abfrage nach Vorkommen 
planungsrelevanter Arten bei der Biologischen Station Hagen (BSH, Rückmeldung am 
18.12.2017), beim Fundortkataster des LANUV (Rückmeldung am 04.01.2018, ohne Befund) 
sowie beim NABU Hagen (Abfrage am 15.12.2017, keine Rückmeldung bis zum 29.01.2018). 
Eine faunistische Kartierung für das Plangebiet liegt nicht vor. Es erfolgte eine Ortsbegehung 
mit Untersuchung des Geländes zu Tiersichtungen, Tierspuren und Potenzialeinschätzungen am 
09.01.2018 außerhalb der Brutzeiten europäischer Vogelarten sowie am 18.04.2018 mit einer 
intensiven Untersuchung der Gebäude. 

Hinweise auf planungsrelevante Pflanzenarten im Plangebiet liegen nicht vor und sind aufgrund 
der Nutzungen nicht zu erwarten (vgl. LANUV 2018). Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 4 
treffen demnach nicht zu. 

Ausgehend von der Abfrageergebnissen konnte zunächst von insgesamt 35 Tierarten aus den 
Artengruppen 

• Säugetiere (Fledermäuse), 
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• Vögel, 
• Amphibien und 
• Schmetterlinge 
 

ausgegangen werden. 

Als wesentliche Wirkfaktoren mit potenziellen Auswirkungen auf die untersuchten Tierarten 
wurden ermittelt: 

• Baufeldräumung / Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme  

• Störungen u.a. durch bauzeitliche Lärm- und Lichtimmissionen, Erschütterungen und Be-
unruhigungen durch Menschen 

• Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

• Lärm- und Lichtimmissionen durch Wohnnutzung, Beunruhigungen durch Menschen 

Die Artenschutzprüfung der Stufe I hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Konflikte gem. § 44 
Abs. 1 BNatSchG für die meisten der planungsrelevanten Tierarten und sonstigen europäischen 
Vogelarten nicht zutreffen.  

Aufgrund der Potenzialeinschätzung besteht eine Wahrscheinlichkeit für das potenzielle Vor-
kommen von Tagesquartieren in den Bäumen Fransenfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfle-
dermaus und Zwergfledermaus. Wochenstuben oder Überwinterungsquartiere sind nicht zu 
erwarten. Ebenso könnten Individuen des Großen Mausohrs oder aber auch der Zwergfleder-
maus im Dach und an der Fassade  der Gebäude vorkommen. 

Grundsätzlich können ubiquitäre Gehölzbrüter wie Schwarzdrosseln oder Rotkehlchen in den 
Gehölzen brüten. 

Auf dem Dachboden der Scheune wurden Eischalen (unbestimmt) und die verlassenen Nester 
von vermutlich Hausrotschwanz und Mauersegler beobachtet.  

Folgende weiterführende Maßnahmen werden empfohlen, um das Zutreffen von Verbotstatbe-
ständen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden: 

1. Fledermäuse: Der Abbruch der Gebäude sowie die Rodung der Bäume ist während der 
Wintermonate, also außerhalb der potenziellen Anwesenheit der Tiere im Plangebiet, 
zumeist zwischen November und März geboten. Die Zeiten sind witterungsabhängig 
und nach Begutachtung der Gebäude festzulegen. Darüber hinaus können dann Empfeh-
lungen für den Bauablauf (z. B. Entfernen von Dachziegeln, Fassadenverkleidungen) 
gegeben werden.  

 
2. Europäische Vogelarten: Es wird empfohlen, dass die Fällarbeiten sowie das Entfer-

nen der Sträucher außerhalb der Brutzeit der Arten, im Allgemeinen zwischen dem 1. 
Oktober und 1. März, durchgeführt werden. Die Zeiten sind witterungsabhängig und 
nach Begutachtung der Bereiche festzulegen.  
 
Abbrucharbeiten in der Zeit von frühestens Anfang August bis Anfang April außerhalb 
der Brutzeit von Hausrotschwanz und Mauersegler möglich. Sollte von den Zeiten ab-
gewichen werden, so sind die Gebäude vorher von einer ökologischen Baubegleitung 
auf aktuelle Brutvorkommen zu untersuchen. In diesem Rahmen können die Abbruch-
zeiten angepasst werden. 
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Unter der Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist eine vertiefende Artenschutzprüfung der 
Stufe II nicht erforderlich. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen in diesem 
Zusammenhang nicht zu. 
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Anlage 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 2 im Messtischblatt 4610      
         

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen , Laubwälder mittlerer Standorte, Fließgewässer, Kleingehöl-
ze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude 
Grau hinterlegt: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesen 

Art 
 

Status (KON) LauW/mitt FlieG KlGehoel Gaert Gebaeu 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name 

       

Säugetiere 
        

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus A .v. S+ FoRu, Na (Na) FoRu, Na Na (Ru) 

Myotis nattereri Fransenfledermaus A .v. G Na Na Na (Na) FoRu 

Myotis myotis Großes Mausohr A .v. U Na Na (Na) FoRu! 

Myotis dasycneme Teichfledermaus A .v. G (Na) Na Na (Na) FoRu! 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus A .v. G Na Na Na Na FoRu 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus A .v. G (Na) (Na) (Na) Na FoRu 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus A .v. G Na (Na) Na Na FoRu! 

Vögel 
        

Falco subbuteo Baumfalke BV U (FoRu) Na (FoRu) 

Anthus trivialis Baumpieper BV U (FoRu) FoRu 

Alcedo atthis Eisvogel BV G FoRu! (Na) 

Locustella naevia Feldschwirl BV U (FoRu) FoRu 

Passer montanus Feldsperling BV U (Na) (Na) Na FoRu 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer BV U (FoRu) 

Mergus merganser Gänsesäger RV/WG G Ru! 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz BV U FoRu FoRu FoRu FoRu 
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Art 
 

Status (KON) LauW/mitt FlieG KlGehoel Gaert Gebaeu 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name 

       
Accipiter gentilis Habicht BV G (FoRu) (FoRu), Na Na 

Dryobates minor Kleinspecht BV G Na Na Na 

Cuculus canorus Kuckuck BV U- (Na) Na (Na) 

Buteo buteo Mäusebussard BV G (FoRu) (FoRu) 

Delichon urbicum Mehlschwalbe BV U (Na) Na FoRu! 

Hirundo rustica Rauchschwalbe BV U- (Na) (Na) Na FoRu! 

Bucephala clangula Schellente RV/WG G Ru! 

Tyto alba Schleiereule BV G Na Na FoRu! 

Dryocopus martius Schwarzspecht BV G Na (Na) 

Accipiter nisus Sperber BV G (FoRu) (FoRu), Na Na 

Falco tinnunculus Turmfalke BV G (FoRu) Na FoRu! 

Bubo bubo Uhu BV G Na (FoRu) 

Strix aluco Waldkauz BV G Na Na Na FoRu! 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger BV G FoRu! 

Asio otus Waldohreule BV U Na Na Na 

Scolopax rusticola Waldschnepfe BV G FoRu! (FoRu) 

Falco peregrinus Wanderfalke BV U+ (Na) FoRu! 

Pernis apivorus Wespenbussard BV U Na Na 

Amphibien 
        

Bufo calamita Kreuzkröte A .v. U (FoRu) (FoRu) 

Schmetterlinge 
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Art 
 

Status (KON) LauW/mitt FlieG KlGehoel Gaert Gebaeu 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name 

       
Proserpinus proserpina Nachtkerzen-Schwärmer A .v. G FoRu (FoRu) 
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Erhaltungszustand (ATL = atlantische biogeographische Region) 

G = Günstig   

G- = Günstig, verschlechternd  

U = Unzureichend   

U+ = Unzureichend, verbessernd  

U- = Unzureichend, verschlechternd 

S+ = Schlecht, verbessernd  

S =  Schlecht  

 
Status im MTB  

A. v.= (Art-)Nachweis seit 2000 vorhanden 

BV = Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden (Brutvogel) 

 

FoRu = Fortpflanzung= und Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum)  

FoRu! = Fortpflanzung= und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum)  

(FoRu) = Fortpflanzung= und Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  

Ru = Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum)  

Ru! = Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum)  

(Ru) = Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  

Na = Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebensraum)  

(Na) = Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  
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Anhang 2: Gesamtprotokoll A  

 



Anlage 2 - Protokoll einer Artenschutzprüfui

A.) Antragsteller oder Iianungstrager (zusal
Allgemeine Angaben

PlanNorhaben (Bezeichnung): Wohnbebauung Buschstr

Plan-/Vorhabenträger (Name): HEG mbH, Hagen

Aufstellung eines Bebauungsplanes mit Wohnbebauung und Erschließungs
Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme sowie Störunqen u.a. durch bauzeitli
durch Menschen, dauerhafte Flächeninanspruchnahrne, zusätzlich siedlung

Stufe 1: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktorer
kt m?riIirh r1icc hpi EEH-Anhirn I\/-Artri nr1r i

Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung d
des Vorhabens ausgelöst werden?

Weitere Untersuchungen von Gebäuden und Bäumen sind erforderlich. BisL

ig (ASP)

rnmentassencie Angaben zum 1'Ian/Vorllaben)

aße in Hagen

Antragstellung (Datum): 15.05.2018

straße in Hagen-Helfe, Relevante Wirkfaktoren sind Baufeldräumung /
iche Lärm- und Lichtimmissionen, Erschütterungen und Beunruhiqungen
sbedingte Auswirkungen

iirnrirhri \InnPI2rn rlip
s Plans bzw. Realisierung ' ja fl nein

ang prognostizierte Betroffenheiten sind durch Maßnahmen vermeidbar.

Nur wenn Frage in Stufe 1 ja":
Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. v
m2ßnhmen oder eines Risikom2naements?

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Fi
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es han
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigke
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des PlansNorhabem

Stufe III: Ausnahmeverfahren
Nur wenn Frage in Stufe II ja":
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des ii

Interesses gerechtfertigt?
Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen
Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich
arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhangl

§ 44 Abs. 1 BNatSchG
orgezogener Ausgleichs- E ja D nein

Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden:
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung
inktion ihrer Lebens stätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen
delt sich um lrrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit
lt. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen
vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

berwiegenden öffentlichen

Nerden?
bei europäischen Vogel-
1V-Arten günstig bleiben?

LJ Jd

flia
r]ja

LJ

fl nein

fl nein

Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatScF
Nur wenn alle Fraaen in Stufe III ..ia":

Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist au
öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt k
der Populationen wird sich bei europäischen Vogel
Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahr
§ 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründun

Nur wenn Frage 3. in Stufe III nein":
(weil bei einer FFH-Anhang 1V-Art bereits ein ungünstiger Erha

Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der u
weiter verschlechtern und die Wiederherstellung
behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (A

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchi
tJiir wenn eine der Frrien in Stufe III nein"

Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt ein
Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verbot

G

zwingenden Gründen des überwiegenden
ine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand

arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-
ne von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.
g siehe ggf. unter B.) (Anlagen Art-für-Art-Protokoll').

Itungszustand vorliegt)
ngünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht
ines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht
niagen Art-für-Art-Protokoll').

e unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine
n gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.
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1 VORBEMERKUNG  

 

Die Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG) stellt einen 

Bebauungsplan für eine Wohnbebauung in der Buschstraße auf. In diesem Zu-

sammenhang soll die Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden untersucht 

werden. 

 

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse sowie der Durchlässigkeitseigenschaften 

ist das Ingenieurbüro Halbach + Lange mit der Durchführung von Rammkernson-

dierungen und Versickerungsversuchen beauftragt worden. Die Feldversuche sind 

am 21.12.2021 zur Ausführung gekommen. 

 

 

2 UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 

 

Zur Erkundung der oberflächennahen Schichtenfolge sind insgesamt vier Ramm-

kernsondierungen bis in eine Tiefe von max. 2,5 m unter Gelände abgeteuft wor-

den. Die ungefähre Lage der Aufschlusspunkte geht aus dem Lageplan in der An-

lage 1 hervor. Die Sondierergebnisse sind in Form von Schichtprofilen auf Basis 

der DIN 4023 ebenfalls in dieser Anlage aufgetragen.  

 

In den Sondierlöchern sind in verschiedenen Bodenhorizonten Versickerungs-

versuche ausgeführt worden. Zusätzlich wurden oberflächennah noch Versicke-

rungsversuche in einem Zylinder (Ø 25 cm) ausgeführt. Die aus den verschiedenen 

Versuchen errechneten Sickerraten sind in der Anlage 1 jeweils neben den 

Schichtprofilen eingetragen.  
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3 UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE  

 

An den Aufschlussstellen 1 bis 3 ist unter einer Grasnarbe zunächst ein Oberbo-

den (stark humosiger, feinsandiger, schwach toniger Schluff mit Wurzeln) bis 0,2 m 

unter Ansatzpunkt angetroffen worden. Am Punkt 4 ist ein Gemenge aus Oberbo-

den und Schotter bis 0,3 m unter Gelände erbohrt worden.  

 

In der weiteren Schichtenfolge stehen an den Sondierpunkten 1 und 4 zunächst 

aufgefüllte Materialien an. Bei der RKS 1 ist ein Schluff mit kiesigen, feinsandigen 

und tonigen Beimengungen sowie Ascheresten, bei der RKS 4 ein verlehmter 

Felsschutt mit Bauschuttresten aufgeschlossen worden. Diese Partien reichen bis 

in eine Tiefe von 1,2 m bzw. 1,1 m unter GOK. Bei den Sondierungen 2 und 3 wur-

den unmittelbar unter dem Oberboden gewachsene Schluffe mit stark tonigen bzw. 

schwach feinsandigen und tonigen Beimengungen bis 1,0 m unter Ansatzpunkt 

angetroffen. 

 

Unter den vorbeschriebenen Materialien beginnt dann bereits die Verwitterungszo-

ne des Grundgebirges. Diese wird von stark verwitterten Ton- und Schluffsteinen 

(nur Punkt 1) mit festen Stücken gebildet. Die verwitterten Partien weisen noch 

den Charakter eines Lockergesteins (unterschiedlich stark verlehmter Felsschutt) 

auf. Alle Sondierungen mussten aufgrund zu hoher Eindringwiderstände in einer 

Tiefe zwischen 1,9 m (RKS 2) und max. 2,5 m (RKS 1) abgebrochen werden. Es ist 

davon auszugehen, dass dort die festere Zone des Grundgebirges erreicht worden 

ist. 

 

Bei der Durchführung der Sondierungen im Dezember 2021 waren die Oberböden 

an den Aufschlussstellen 1 bis 3 vernässt. Außerdem ist an den Punkten 1 und 3 

in einer Tiefe von 1,2 m unter Gelände ein Wasserstand festgestellt worden. Die-

ser ist nach Abschluss der Sondierungen noch geringfügig weiter angestiegen. 
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Nach den Erfahrungen werden die angetroffenen Wasserstände wahrscheinlich auf 

jahreszeitlich bedingte Schicht- und Kluftwasserführungen innerhalb der Gebirgs-

schichten zurückzuführen sein. 

 

 

4 ERGEBNISSE DER VERSICKERUNGSVERSUCHE /  

BEURTEILUNG DER VERSICKERUNGSMÖGLICHKEITEN 

 

Die aus den Versickerungsversuchen ermittelten Sickerraten sind neben den 

Schichtprofilen in der Anlage 1 dargestellt. Für die oberflächennah im Zylinder 

ausgeführten Versuche sind Sickerraten von 6,3 x 10-6 m/s und 1,6 x 10-6 m/s für 

die anstehenden Schluffe abgeleitet worden.  

 

Innerhalb der stark verwitterten Felspartien an der Untersuchungsstelle 4 hat sich 

eine Sickerrate von 1,5 x 10-6 m/s ergeben. Beim Versuch am Punkt 2 konnte in 

der gewählten Versuchszeit von 1800 Sekunden keine messbare Sickerrate ermit-

telt werden, so dass diese Felspartien dort nahezu undurchlässig sind. In den 

Bohrlöchern der Sondierungen 1 und 3 waren aufgrund der örtlichen Wasserstän-

de keine Versickerungsversuche möglich. 

 

Nach dem Merkblatt A138 der ATV/DVWK wird für Versickerungseinrichtungen von 

einem k-Wert von ≥ 1 x 10-6 m/s ausgegangen. Dies wird nach den durchgeführten 

Untersuchungen überwiegend nur mit geringem Sicherheitsabstand bzw. nicht ge-

geben sein.  

 

Insgesamt wird bei den vorliegenden Untergrundverhältnissen sowie den örtlichen 

Gegebenheiten (relativ kleine Grundstücksflächen, erforderliche Abstände von 

Versickerungsanlagen zu angrenzenden Grundstücksgrenzen bzw. Gebäuden, 

Hanglage des Baugebietes etc.) empfohlen, auf die Ausführung von Versicke-



 
 
Projekt-Nr. 21.065  
 
 
 
 

 
  Seite 6 
 

rungsanlagen zu verzichten und die anfallenden Niederschlagswässer einer ord-

nungsgemäßen Vorflut zuzuleiten.  

 

 

Halbach + Lange Ingenieurbüro Sachbearbeiter 
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